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1. Einleitung 

Das „Giftschlammunglück“ in Ungarn, das Erdbeben in Haiti, die schweren Überschwemmungen in 

Pakistan, alle im Jahre 2010, oder das Geschehen in Japan dieses Jahr, um einige jüngste Fälle zu 

nennen, haben einiges gemeinsam. Sie trafen die einheimische Bevölkerung unerwartet, kosteten viele 

Menschenleben und stehen für einen erkennbaren Trend: durch Menschen verursachte Unfälle sowie 

naturbedingte Katastrophen nehmen immer mehr zu. Inmitten chaotischer Verhältnisse sind die ersten 

Tage und Wochen die wichtigste Zeit, um möglichst viele Menschenleben zu retten und das Ausmaß 

der Katastrophe zu verringern. In dieser Periode geht es jedoch noch nicht um einen langfristigen 

Wiederaufbau eines normalen Lebens für die Betroffenen, sondern in erster Linie darum, Erste Hilfe 

zu leisten, um die Opferzahl zu minimieren und die betroffene Region in die bestmögliche Lage zu 

bringen, um künftige Rehabilitationsmaßnahmen so effektiv wie möglich zu bewerkstelligen. Dies ist, 

nach weitgehendem Einvernehmen der daran beteiligten Akteure, eine der Hauptaufgaben der 

Katastrophenabwehr
1
. Sie bildet jedoch nur einen Teil des Zivil- bzw. Katastrophenschutzes

2
. Hiervon 

ist auch die Prävention ein fester Bestandteil. Beispielsweise liefert die Entwicklung von 

Frühwarnsystemen praktische Methoden, um die betroffenen Menschen, Regionen und damit auch 

meist Regierungen frühzeitig mit Informationen zu versorgen, damit sich diese besser auf eventuelle 

Ereignisse vorbereiten können. Beide Elemente des Katastrophenschutzes stellen die jeweiligen 

Akteure vor große Herausforderungen. Die genannten Beispiele verdeutlichen auch, wie diversifiziert 

die Bereiche sind, die in diesem Themenfeld eine Rolle spielen und welche wiederum von 

unterschiedlichen Politikfeldern thematisiert werden. Hinsichtlich sich häufender Naturkatastrophen, 

ist die Problematik des Klimawandels genauso zu adressieren, wie die Forschung, mithilfe derer 

Umweltphänomene besser und früher erkannt werden können und dadurch genauere Prognosen sowie 

frühzeitige Warnungen ermöglichen. Vom Menschen verursachte Unfälle decken zahlreiche 

Themenfelder ab, in denen schwerwiegende Unfälle passieren können: von Energie- und 

Nuklearpolitik (Japan/ Fukushima), bis hin zu Stadtplanungs- und Siedlungspolitik 

(Überschwemmungen in Pakistan und Bangladesh). Hinzu kommt, dass in betroffenen Gebieten, in 

denen schwere Unfälle und Naturkatastrophen am verheerendsten sind, oftmals komplexe 

gesellschaftliche Probleme wie Armut, Hunger, Menschenrechtsverletzungen und bewaffnete 

Konflikte vorherrschen. In diesen Fällen ist neben der eigentlichen Hilfe wichtig, Sensibilität im 

Umgang mit den besonderen lokalen Gegebenheiten zu zeigen. Neben der Frage der Finanzierung 

solcher Soforthilfen, sind die logistischen und organisatorischen Herausforderungen bedeutsam, die 

das Gesamtanforderungsprofil von Akteuren im Katastrophenschutz vervollständigen.  

                                                           
1 Eine einheitlich anerkannte legale Definition, die von allen Hauptakteuren verwendet wird, existiert nicht. 
2 Ich bin mir bewusst, dass beide Begriffe in verschiedenen Kontexten verwendet werden. In Deutschland, wie 
auch in anderen Ländern, unterscheiden sie sich aber kaum noch. Im weiteren Verlauf der Studie werde ich 
daher den Begriff Katastrophenschutz verwenden. 
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In diesem komplexen Geflecht bewegt sich auch der europäische Katastrophenschutz. Jeder 

europäische Staat besitzt einen Katastrophenschutz. Darüber hinaus nimmt die Europäische Union 

(EU) gegenwärtig eine koordinative Rolle ein, um die notwendigen vorhandenen Ressourcen der 

Mitgliedstaaten (MS) so zu koordinieren, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam und so 

effektiv wie möglich auf Unfälle und Katastrophen reagieren können. Dies stellt die jeweiligen MS, 

vor allem jedoch die EU selbst, vor große Herausforderungen, multipliziert man das o.g. 

Anforderungsprofil mit insgesamt 31 Staaten
3
. Bislang verfolgt die EU daher die Strategie, die 

verschiedenen Themenbereiche in unterschiedlichen legislativen Prozessen weiterzuentwickeln. Es 

gibt beispielsweise spezielle verabschiedete Mitteilungen der Kommission sowie Schlussfolgerungen 

des Rates in den Feldern Prävention
4
, und Finanzierung

5
 und dem allgemeinen 

Katastrophenschutzmechanismus
6
. Weitere Fragen kultureller, zivilgesellschaftlicher oder außen- und 

sicherheitspolitischer Natur sowie der Klimawandel, werden in diesem Zusammenhang bislang meist 

innerhalb der genannten Prozesse erwähnt und eingegliedert.  

In diesen Tagen wird eine Mitteilung der Kommission im Europaparlament (nachfolgend EP), im Rat 

der Europäischen Union (nachfolgend Rat) und in Konsultation mit technischen 

Durchführungsorganisationen sowie Nichtregierungsorganisationen diskutiert, in der es in erster Linie 

um die Weiterentwicklung der Katastrophenabwehr und deren Beziehung zur humanitären Hilfe geht. 

Aus diesem Anlass beschäftigt sich die vorliegende Studie hauptsächlich mit der Frage nach der 

Zukunft des EU-Katastrophenschutzes im Allgemeinen, da kein Prozess eingehend beurteilt werden 

kann, ohne andere unerwähnte Elemente mit in die Betrachtung einzubeziehen. Um eine eingehende 

Analyse vornehmen zu können, bedarf es einer Einordnung der aktuellen Vorgänge in den historischen 

Prozess, den die EU und ihre Mitgliedstaaten bereits durchlaufen haben. Außerdem kann die Abwehr 

von Katastrophen und Unfällen, als ein Teil des Katastrophenschutzes, nicht ganzheitlich wiedergeben 

werden, ohne auch die Prävention zu thematisieren. Eine bessere Prävention würde die 

Katastrophenabwehr deutlich entlasten. Schließlich sollen unterschiedliche Sichtweisen sowie 

Fallbeispiele das Gesamtbild aktueller Fragen nach der Zukunft des EU-Katastrophenschutzes 

abrunden. Vor diesem Hintergrund basiert diese Studie nicht nur auf reiner Literaturrecherche, 

sondern auch auf vertraulichen Aussagen von Vertretern der Kommission, des Rates der Europäischen 

                                                           
3 27 EU-Mitgliedstaaten und aktuell  4 weiteren europäischen Staaten. Letztere werden von Kandidaten auf 
eine EU-Mitgliedschaft sowie aus Mitgliedern der EU-Freihandelszone gebildet.  
4 Siehe KOM(2008)0130 unter http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0130:EN:NOT und KOM(2009)0082 unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0082:EN:NOT. 
5 Siehe in erster Linie die Schlussfolgerungen des Rates 2007/162/EG unter http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):EN:NOT. 
6 Hier vor allem die Schlussfolgerungen des Rates 2007/779/EG http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):EN:NOT. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0130:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0130:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0082:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):EN:NOT
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Union, des EP und von Nichtregierungsorganisationen, die ich auf Konferenzen oder in 

Einzelgesprächen zu Themen des EU-Katastrophenschutzes zusammengetragen habe
7
. 

Zu Beginn der Studie soll der Hintergrund der aktuellen Kommissionsmitteilung KOM(2010)600 

thematisiert werden, wobei versucht wird, den politischen Prozess der letzten Jahre so prägnant wie 

möglich darzustellen. In nächsten Schritt soll dezidiert auf eine der wichtigsten Komponenten des 

heutigen Katastrophenschutzes und dessen Funktionsweise eingegangen werden: das „Monitoring and 

Information Centre“ (MIC). Im vierten Punkt werde ich die aktuelle Kommissionsmitteilung an sich 

behandeln. Dabei soll zunächst ihre Struktur wiedergegeben und daraufhin ihre inhaltlichen 

Hauptaussagen verdeutlicht werden. Des Weiteren werden auch die Reaktionen des Rates und des EP 

miteinbezogen. Im nächsten Gliederungspunkt wird dann das „Herzstück“ dieser Studie besprochen: 

die politischen und praktischen Herausforderungen, die sich aus der aktuellen Kommissionsmitteilung 

und seiner eventuellen Annahme ergeben können. Hier werde ich diskret auch die Meinungen von 

Nichtregierungsorganisationen mit einfließen lassen. Dabei werde ich versuchen, so viele Bereiche 

wie möglich einzuschließen, um eine möglichst komplette Bestandsaufnahme anbieten zu können. 

Zentrale Themen werden u.a. das Mandat, die Eingliederung des EU-Katastrophenschutzes in das 

Kommissionsgeneraldirektorat der Humanitären Hilfe, die Rolle der Prävention und die politische 

Kohärenz der EU im Katastrophenschutz sein. 

Die hierbei gewonnen analytischen Erkenntnisse, sollen in den folgenden zwei Gliederungspunkten 

anhand von Fallbeispielen veranschaulicht werden. Zum einen werden Deutschland und die 

skandinavischen Länder kurz porträtiert, zum anderen soll ein praktisches Beispiel hinsichtlich der 

Anwendung von Katastrophenabwehr im Falle Libyen angeführt werden. Auf dieser Grundlage werde 

ich schließlich versuchen, Prognosen für den EU-Katastrophenschutz zu treffen und ausführen, welche 

zukünftigen Entwicklungen anhand der gewonnenen Erkenntnisse des EU-Katastrophenschutzes zu 

erwarten sind.   

 

 

 

 

                                                           
7 Diese Aussagen sind vertraulich und nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Sie liegen mir elektronisch im 
Audioformat vor.  
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2. Was geschah bislang? Wie es zur aktuellen Kommissionsmitteilung kam 

2.1. 2001 ï 2007: Ein EU-Gemeinschaftsverfahren zum Katastrophenschutz entsteht 

ĂErscheint ein Tªtigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes 

eines ihrer Ziele zu verwirklichen, und sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse 

nicht vorgesehen, so erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 

Europªischen Parlaments die geeigneten Vorschriften.ñ  

Artikel 308 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft  

Unter Berufung auf den oben genannten Artikel
8
, sowie nach einem Vorschlag der Kommission und 

Stellungnahmen des EPs, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen, 

beschloss der Rat in seinem Dokument vom 23.10.2001 die Einführung eines 

„Gemeinschaftsverfahrens zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei 

Katastrophenschutzeinsätzen“. Die politische Idee war zwar keineswegs neu, zum ersten Mal wurde 

sie bei einem Treffen der Minister in Rom 1985 geäußert und in den Folgejahren durch verschiedene 

kleinere Initiativen formal vorangebracht
9
, die Entschließung 2001/792/EG stellte jedoch 

hauptsächlich die Weichen für den EU-Katastrophenschutz wie wir ihn heute kennen. Die EU-

Mitgliedstaaten entschieden sich für eine engere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, da die  

europäische Katastrophenabwehr durch mangelnde Koordinierung nicht mit der Effektivität 

funktionierte, wie es zum damaligen Zeitpunkt möglich gewesen wäre. Zeugnis davon geben 

zahlreiche Beispiele der damaligen jüngeren Vergangenheit. Der Leiter der 

Katastrophenabwehreinheit der Kommission, Hans Das, bestätigte im dieser Hinsicht kürzlich 

während eines Konferenzvortrages
10

, dass der Einsatz von Katastrophenabwehrteams aus EU-

Mitgliedstaaten nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei 1999, durch teils unzureichende 

Koordination und dadurch erfolgte Dopplungen von Hilfsmaßnahmen vor Ort, die Kommission zu der 

Erkenntnis gebracht hatte, es müsse sich in dieser Hinsicht etwas zum Besseren ändern. Die Pläne, auf 

denen die letztliche Entschließung basierte, wurden von der Kommission bereits im September 2000 

veröffentlicht. Die Terroranschläge vom 11.09.2001 spielten aber, hinsichtlich der generellen 

Bereitschaft der Akteure den Prozess zu unterstützen, eine ebenso wichtige Rolle. In diesem konkreten 

Zusammenhang veröffentlichte die Kommission im November 2001 einen detaillierten Bericht, mit 

Vorschlägen zum besseren Schutz vor Angriffen auf sensible Ziele wie chemische oder nukleare 

Anlagen
11

.  

Die zentrale Idee des Beschlusses 2001/792/EG basierte auf einem Plan, nach dem bei Katastrophen 

ein engeres und effektiveres Netzwerk an Katastrophenabwehrteams aus EU-Mitgliedstaaten zur 

                                                           
8
 Siehe http://dejure.org/gesetze/EG/308.html. 

9 Siehe http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/focus_en.pdf 
10

 LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎΣ Ǿƻƴ ±hL/9 ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘŜƴΣ 9ǾŜƴǘǎ α9ǳǊƻǇŜŀƴ /ƛǾƛƭ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ς How does it relate to 
IǳƳŀƴƛǘŀǊƛŀƴ !ƛŘΚέ ŀƳ мсΦлрΦнлмм ƛƴ .ǊǸǎǎŜƭΦ  
11 Siehe KOM (2001)707.  

http://dejure.org/gesetze/EG/308.html
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/focus_en.pdf
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schnellen Hilfe aktiv werden kann. Das im Dokument angesprochene Verfahren, beinhaltet ein rund 

um die Uhr arbeitendes Überwachungs- und Informationszentrum („EU civil protection monitoring 

and information centre“ (MIC), das im Katastrophenfall, neben seiner Überwachungsfunktion, die 

Koordinierung übernehmen sollte
12

. Durch den direkten Zugriff auf ein Netzwerk von Experten, sollte 

im Katastrophenfall ein, der Situation angepasstes Team zusammengestellt werden, welches die MS 

innerhalb von 12 Stunden nach Eintreffen des Hilferufes entsenden können (Artikel 3). Gleichzeitig 

stand es weiterhin jedem Mitgliedstaat frei, sich nicht an das neu geschaffene EU-

Koordinierungszentrum, sondern direkt an andere MS zu wenden (Artikel 5).  

Weitere Überlegungen beinhalteten: 

 Die Vorbeugung von Katastrophen wird als äußerst wichtig bezeichnet und weitere 

Maßnahmen werden angekündigt (Erwägungen, Absatz 5) 

 Das Gemeinschaftsverfahren soll sowohl innerhalb, als auch außerhalb der EU Anwendung 

finden können (Artikel 1 Absatz 2)  

 Das Erarbeiten und Durchführen von Ausbildungsprogrammen für Einsatzteams (Artikel 1, 

Absatz 3 und Artikel 4, Punkt d) ) 

 Ermittlung von verfügbaren Kontingenten an Einsatzteams und sonstiger Unterstützung im 

Notfall (Artikel 1, Absatz 3 und Artikel 4, Punkt e) ) 

In den Folgejahren nahmen Natur- und Umweltkatastrophen zu. Vornehmlich ist dabei der Tsunami in 

Südostasien 2004 zu nennen. Er hatte verheerende Folgen für die Menschen in mehreren Staaten der 

Region. In diesem Zusammenhang forderte das EP in seiner gemeinsamen Entschließung vom 

13.01.2005, sowohl die Kommission, als auch die Mitgliedstaaten auf, die Frühwarn- und 

Abwehrkapazitäten des EU-Gemeinschaftsverfahrens dringend weiterzuentwickeln. Im Mai 2006 

erschien darüber hinaus der ausführliche Bericht des ehemaligen französischen Außenministers und 

ehemaligen Mitglieds der Kommission, Michel Barnier, mit dem Titel „For a European civil 

protection force: europe aid“. Auch wenn seine zentrale Forderung, eine zentrale europäische 

Zivilschutztruppe zu schaffen, vor allem den MS aufgrund des Subsidiaritätsprinzips zu weit ging, so 

bildeten einige seiner wichtigen Überlegungen den Grundstein für zukünftige Entwicklungen im 

Bereich des EU-Katastrophenschutzes. Daraufhin wurde am 08.11.2007, die Entscheidung des Rates 

zu einer Neufassung, des acht Jahre zuvor beschlossenen Gemeinschaftsverfahrens für den 

Katastrophenschutz unterzeichnet. Das Dokument 2007/779/EG trug den Entwicklungen der 

                                                           
12

 Siehe vor allen Dingen Artikel 2, 4 und 5 der Kommissionsmitteilung 
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vorherigen Jahre Rechnung und schaffte aus Gründen der Klarheit eine Neufassung des Verfahrens 

(Erwägungen, Absatz 2).  

Das Dokument stellt in seiner Grundausrichtung stärker als zuvor ausdrücklich fest, dass die MS die 

Bewältigung und Koordination gemeinsamer Katastrophenabwehr alleine nicht leisten können. Auf 

Gemeinschaftsebene (EU-Ebene) könne sich ergebende Herausforderungen besser bewältigen 

(Erwägungen, Absatz 23). Daher sollte jeder Mitgliedstaat, nach Ausschöpfung seiner vorhandenen 

Kapazitäten, im Notfall auf ein effektives Gemeinschaftsverfahren zurückgreifen können, dass 

zusätzlich koordinativ tätig wird. Mit Verweis auf das Subsidiaritätsprinzip wird nichtsdestotrotz an 

mehreren Stellen klargestellt, dass der Katastrophenschutz laut EU-Vertrag auch weiterhin in erster 

Linie in den Zuständigkeitsbereich der MS fällt.  

Eine erste Änderung bemerkte man bereits im Mandat des Verfahrens. Ging es in den 

Erwägungsgründen, Absatz 1, des ursprünglichen Dokuments um „Natur- und 

Technologiekatastrophen, Strahlenunfälle sowie Umweltkatastrophen, einschließlich unfallbedingter 

Meeresverschmutzung“, hieß es in den Erwägungsgründen des neuen Texts, Absatz 6, nun „Natur- 

und von Menschen verursachte Katastrophen, Terroranschläge und Technologiekatastrophen, 

Strahlen- und Umweltunfälle, einschließlich unfallbedingter Meeresverschmutzung“. In der 

Neufassung des Verfahrens wurde auf diese Weise eine Unterscheidung zwischen Natur- und von 

Menschen verursachten Katastrophen getroffen. Dadurch konnten auch die Folgen von 

Terroranschlägen mit eingegliedert werden, welche vor allem durch die 2005 verübten 

Terroranschläge von Madrid und London sowie anderen, die oft im letzten Moment vereitelt werden 

konnten, repräsentiert werden. Dies hatte zur Folge,  dass diese Thematik immer stärker auf die 

politische Agenda der EU kam. Damit einher ging auch, dass ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt 

wurde, militärische Mittel im Rahmen des Katastrophenschutzes einzusetzen
13

. Als Grundlage für den 

Einsatz militärischer Mittel und Fähigkeiten, werden die „vom Rat oder seinen zuständigen Gremien 

festgelegten Modalitäten, Verfahren und Kriterien“ (Erwägungen, Absatz 19), sowie die Richtlinien 

der Vereinten Nationen (Erwägungen, Absatz 20) festgelegt. Des Weiteren wurde eine Erwägung 

hinzugefügt, nach der die MS das Recht besitzen, bei der Erfassung von Informationen über 

erforderliche medizinische Ressourcen und bei der Förderung neuer Technologien, keine Angaben 

tätigen zu müssen, falls diese ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen widersprechen würden 

(Erwägungen, Absatz 9). 

Zusätzlich wurde auch der Prävention innerhalb des Gemeinschaftsverfahrens eine größere 

Aufmerksamkeit gewidmet. Aus der ursprünglichen Absichtserklärung, mehr in diesem Bereich tun zu 

müssen, wurde zum einen aus Vorbeugung Prävention und zum anderen wurden „Detektions- und 

Frühwarnsysteme“ ausdrücklich als Werkzeuge für einen besseren zukünftigen Schutz und eine 

                                                           
13 5ŀǎ ²ƻǊǘ αaƛƭƛǘŅǊά ƪŀƳ ƛƳ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘŜƴ .ŜǎŎƘƭǳǎǎ Ǿƻƴ нллм ƴƛŎƘǘ ǾƻǊΦ  
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effektivere Reaktionszeit genannt (Erwägungen, Absatz 7). Diese sollten bzgl. ihrer Notwendigkeit 

und Realisierbarkeit, durch Studien und Evaluierungen entwickelt werden und auf bereits bestehenden 

Systemen aufbauen (Artikel 7). 

Weitere behandelte Fragen beinhalteten unter anderem: 

 Die Weiterentwicklung des MIC und die Schaffung eines „Gemeinsamen Kommunikations- 

und Informationssystems für Notfälle (CECIS) (Artikel 2) 

 Eine genauere Erläuterung der Anwendungsschritte des Verfahrens zur Katastrophenabwehr 

 Ausweitung der (unterstützenden) Maßnahmen zur Verbesserung von Logistik und Transport 

in der Planung und Anwendung des Gemeinschaftsverfahrens (Artikel 2)  

 Festlegung von Definitionen zu den folgenden zentralen Begrifflichkeiten des Verfahrens: 

„schwerer Notfall“, „Reaktion“, „Vorsorge“, „Frühwarnung“, „Modul“ (Artikel 3) 

2.2.  2007 ï Heute: Die jüngsten Entwicklungen vor KOM(2010)600 

2.2.1. Finanzierunginstrument als zweite Hauptsäule des EU-Katastrophenschutzes 

Die hier besprochene Ratsentschließung 2007/779/EG als Neufassung des Gemeinschaftsverfahrens, 

bildet gemeinsam mit der Entschließung 2007/162/EG die gesetzlichen Grundlagen, auf denen auch 

heute noch die Funktionsweise des EU-Katastrophenschutzes basiert. Bei letzterem Dokument handelt 

es sich um den Beschluss zur Schaffung eines Finanzierungsinstrumentes für den Bereich 

Katastrophenschutz. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein stärkeres und effektiveres 

Gemeinschaftsverfahren des EU-Katastrophenschutzes nicht ohne eigene und unabhängige 

Finanzierungsquellen realisierbar wäre. Daher erfolgte in den Erwägungen, eine Abgrenzung der 

Anwendungsgebiete des Finanzierungsinstruments von anderen evtl. ähnlichen Instrumenten, wie 

etwa dem spezifischen Programm „Prävention, Abwehrbereitschaft und Folgenbewältigung in 

Zusammenhang mit Terrorakten und anderen Sicherheitsrisiken“
14

. Das Beispiel ist deshalb 

erwähnenswert, da die Soforthilfe nach Terrorakten zum erklärten Mandat des EU-

Katastrophenschutzes gehört, dafür aber bereits eigene Finanzierungsinstrumente bestanden. Die 

Politikkohärenz der EU verpflichtet daher, gerade in Finanzierungsfragen, eine klare Aufteilung von 

Aufgabenbereichen zu schaffen. Das Finanzierungsinstrument für den EU-Katastrophenschutz bekam 

durch die Entschließung das Mandat, die bereits in diesem Bericht erwähnten koordinativen und die 

Mitgliedstaaten unterstützenden Maßnahmen in der Reaktion zu finanzieren
15

. Darüber hinaus fallen 

auch Maßnahmen zur besseren Vorsorge und Prävention in das Profil des Finanzierungsinstruments. 

Dazu gehören beispielsweise die Finanzierung von Studien zum Thema, wie beispielsweise die 

Szenarien- und Modellentwicklung, Ausbildungs- und Trainingsprogramme, sowie die Optimierung 

                                                           
14 Erwägungen, Absatz 9  
15 z.B. Erleichterung des Zugangs zu Ausrüstung und Transport sowie Entsendung von Expertenteams. 
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der Ausstattung und Funktion des MIC
16

. Der Geltungszeitraum beläuft sich anfänglich auf 6 Jahre, 

vom 01.01.2007 bis 31.12.2013. Der aktuelle jährliche Etat für den EU-Katastrophenschutz bei der 

Kommission beträgt 25 Millionen Euro.  

2.2.2. Prävention  

Der klassische Zyklus des Katastrophenmanagements, welchem auch die EU folgt
17

, besteht aus 

Prävention, Vorsorge, Reaktion und Wiederaufbau (im Original „prevention, preparedness, response, 

recovery“). Der Katastrophenschutz beschäftigt sich vornehmlich mit den ersten drei Abschnitten, 

während der Wiederaufbau in erster Linie in das Aufgabengebiet der humanitären Hilfe fällt. Auch 

wenn in dieser Studie, vor allem aufgrund der aktuellen Kommissionsmitteilung KOM(2010)600, das 

Hauptaugenmerk auf den Elementen Vorsorge und insbesondere Reaktion liegt, so darf dennoch die 

Prävention nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Denn durch nachhaltige und präventive 

Maßnahmen, verbessern sich auch die Bedingungen für die Vorsorge und Reaktion auf Katastrophen.  

Auf EU-Ebene wurden in den letzten Jahren nach und nach Anstrengungen unternommen, die 

vorhandenen Defizite in diesem Bereich zu korrigieren und erste Überlegungen hin zu einer besseren 

Prävention angestellt. Dies geschah nicht zuletzt nach der Tsunami-Katastrophe Ende 2004 in 

Südostasien, durch die EU darauf aufmerksam wurde, dass man die verheerenden Folgen des 

Unglückes mithilfe besserer und genauerer Frühwarnsystemen hätte eindämmen können. Deshalb 

veröffentlichte die Kommission am 14.12.2007 das Arbeitsdokument SEC(2007)1721 mit dem 

englischen Titel „Towards better protecting citizens against Disaster Risks: strenghtening early 

warning systems in Europe“. In jenem Dokument wurden Überlegungen zur Verbesserung von 

Frühwarnsystemen für Tsunamis im Mittelmeer und Atlantik vorgestellt. Anhand einer kurz zuvor 

durchgeführten Umfrage wurde dabei unter anderem festgestellt, dass alle europäischen Staaten über 

ein Mindestmaß an Frühwarnsystemen und Kapazitäten für die bekanntesten Unglücksarten verfügen 

würden. Dennoch wurde deutlich, dass einige Staaten Lücken bezüglich der Menge, Qualität und 

Ausbildung aufwiesen, die es zu schließen galt
18

.Neben der erforderlichen Zusammenarbeit mit bereits 

beschlossenen Initiativen der VN
19

, wurden hierfür v.a. eine verbesserte Risikoabschätzung (im 

Original „risk assessment“), bessere Erkennungssysteme (im Original „detection systems“) und die 

Schaffung einheitlicherer Warnsignale für Tsunamis (im Original „alert signals“) eingefordert. Dies 

führte in den Folgemonaten dazu, dass Rufe lauter wurden, die Bedrohung durch Tsunamis auch 

                                                           
16 Artikel 4, Absatz 1 
17 Siehe http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prevention_overview.htm. 
18 Siehe Seite 3 der Studie unter 
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/sec_1721_2007.pdf. 
19 Insbesondere EU-Unterstützung für das neu beschlossene Tsunami-Frühwarnsystem für die Nordostatlantik- 
und Mittelmeerraum-Region wurde hierbei ausdrücklich genannt. Es wurde von der Intergouvernementalen 
Ozeanographischen Kommission der UNESCO ins Leben gerufen und ist unter http://www.ioc-
tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14&lang=en abrufbar.  

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prevention_overview.htm
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/sec_1721_2007.pdf
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14&lang=en
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14&lang=en
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innerhalb der EU-Institutionen
20

 anzugehen und zugleich auf Gemeinschaftsebene mehr im gesamten 

Bereich der Prävention zu tun.  

Dies adressierten die Kommissionsmitteilungen KOM(2009)82
21

 und KOM(2009)84
22

 im Jahre 2009. 

Das MIC erfüllt zwar in seiner Teilfunktion, als rund um die Uhr aktives Beobachtungsinstrument, 

ebenfalls eine präventive Funktion, ist aber nur Bestandteil weiterer Optionen zur effektiven 

Prävention von Katastrophen, die vom Menschen verursacht wurden  

2.2.3. Weitere Entschliessungen  

Die bislang angesprochenen Gesetzestexte beschreiben die Grundlage des heutigen EU-

Katastrophenschutzes. Um sich ein vollständiges Bild von den aktuellen Gegebenheiten machen zu 

können, fehlen noch einige Entschließungen, die sich mit wesentlichen Bestandteilen des Verfahrens 

beschäftigen.  

Eines davon ist das Ratsdokument 2007/606/EG, welches die „Durchführungsbestimmungen zu den 

Transportbestimmungen der Entscheidung 2007/162/EG, Euratom“ und damit die Entschließung zur 

Schaffung eines Finanzinstruments für das Gemeinschaftsverfahren festlegt. Eine Verbindung 

zwischen beiden Gesetzestexten besteht deshalb, weil in letzterem Dokument mehrfach die Rolle 

ausreichend vorhandener Transportmittel, für eine effektive Reaktion nach Katastrophen 

hervorgehoben wird
23

. Hierbei wird den Mitgliedstaaten generell nahegelegt, im Einsatzfall selbst für 

die bestmögliche Verwendung eigener Transportmittel zu sorgen. Gleichzeitig wird aber in mehreren 

Artikeln verdeutlicht, dass die Kommission in der Lage sein muss, die MS durch Sach- und 

Finanzierungshilfen zu unterstützen, wenn es für die Reaktion notwendig ist. Eine hierbei bereits 

konkret genannte Bestimmung ist die, dass die MS nur maximal 50% ihres Transportes seitens der 

Kommission finanziert bekommen können. In den darauf folgenden Durchführungsbestimmungen 

werden weitere Schritte zur Antragsstellung und Finanzierung möglicher Unterstützungen adressiert. 

Die Antragsstellung, deren Beantwortung und der dafür notwendige bzw. sich daraus ergebende 

Informationsaustausch, werden demnach über das MIC als zentrale Informationsstelle der 

Kommission abgewickelt
24

. Die Antragsstellung für eine Transportunterstützung verläuft nach dem 

gleichen Muster wie die Aktivierung des MIC im Katastrophenfall. Ein teilnehmender Staat des 

Gemeinschaftsverfahrens stellt den Antrag auf Transportunterstützung. Die Kommission übermittelt 

                                                           
20

 Siehe KOM(2008)30; Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Juni 2008 zur Stärkung der 
Reaktionsfähigkeit der Union im Katastrophenfall und Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. 
November 2007, sowie Schlussfolgerungen des Rates vom 16.Juni 2008 über die regionalen Auswirkungen von 
Erdbeben. 
21 ¢ƛǘŜƭΥ α9ƛƴ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎƪƻƴȊŜǇǘ ȊǳǊ ±ŜǊƘǸǘǳƴƎ Ǿƻƴ bŀǘǳǊƪŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜƴ ǳƴŘ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘŜƴ 
YŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜƴάΦ 
22 ¢ƛǘŜƭΥ α9¦-StrŀǘŜƎƛŜ ȊǳǊ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ YŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜƴǾƻǊǎƻǊƎŜ ƛƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƭŅƴŘŜǊƴάΦ 
23 Erwägungen, Absätze 15, 16, 17; Artikel 1, Absatz 3; Artikel 4, Absatz 2, Unterpunkt b), c); Artikel 4, Absatz 
3a).  
24 Artikel 2, Absatz 4.  
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daraufhin die Anfrage über das MIC an alle anderen teilnehmenden Staaten und stellt nach deren 

Beantwortung eine Übersicht von möglichen zur Verfügung gestellten Transportmitteln zusammen, 

welche sie dem Antragssteller übermittelt
25

. Die Frist für eine Antragsstellung auf finanzielle 

Transportunterstützung ist sehr kurz. Die Kommission veröffentlicht in derselben Mitteilung, in der sie 

den teilnehmenden Staaten den Antrag auf Transportunterstützung weiterleitet, auch eine Antragsfrist 

auf finanzielle Gemeinschaftsunterstützung. Nach Veröffentlichung der Mitteilung beträgt diese Frist 

lediglich zwischen sechs bis maximal vierundzwanzig Stunden und variiert je nach Dringlichkeit der 

von der EU zu leistenden Hilfe
26

. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, dass sich die 

Teilnehmerstaaten über die Kommission um eine finanzielle Transportunterstützung seitens privater 

Unternehmen bemühen können. Darüber werden die anderen MS von der Kommission lediglich in 

Kenntnis gesetzt, dem Antragsteller wird anschließend eine Liste mit möglichen Lösungen 

unterbreitet. Die Maximalfinanzierung hierfür beträgt ebenso 50%
27

.  

Zwei weitere Entschließungen betreffen die Strukturierung der EU-Katastrophenabwehr. Im 

Speziellen geht es dabei um die Herausbildung von Einsatzteams in den verschiedenen Arbeits- und 

Einsatzgebieten der Katastrophenabwehr, beispielsweise Such- und Rettungsteams, Teams für 

medizinische Zwecke oder Spezialisten in der Wasseraufbereitung. Durch eine Zusammenfassung der 

Einsatzkräfte in Einsatzmodule (Modularisierung), soll die reaktive Kapazität der EU-

Katastrophenabwehr effizienter werden. Im Dokument 2007/779/EG, Euratom wurde die 

Modularisierung in den Durchführungsbestimmungen aufgeführt
28

 und in den Folgeentschließungen 

des Rates 2008/73/EG, Euratom und 2010/481/EG, Euratom entsprechend präzisiert und 

weiterentwickelt. Bereits in der Neufassung des Gemeinschaftsverfahrens von 2007, wurden seitens 

der Kommission erste Kriterien benannt, die Einsatzkräfte erfüllen müssen, um mit anderen Teams aus 

dem eigenen Land oder aus anderen Ländern ein Modul bilden zu können. Neben der entsprechenden 

fachlichen Ausbildung und Expertise, zählen dabei vor allem die Fähigkeiten und Kapazitäten der 

Zusammenarbeit mit anderen Modulen (Interoperabilität). Wichtig ist ebenso die Flexibilität ggf. sehr 

kurzfristig auf internationalem Terrain, unter internationalen Leitlinien und in enger Kooperation mit 

internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen arbeiten zu können
29

. Auch hier gilt 

einschränkend der Grundsatz der Subsidiarität, denn das Arbeiten an einer Modularisierung seitens der 

MS geschieht auf freiwilliger Basis
30

. In der Entscheidung von 2008 werden, wie bei der im Jahr 

zuvor formulierten Neufassung des Gemeinschaftsverfahrens von 2001, die 

Durchführungsbestimmungen von 2004 (2004/277/EG, Euratom) um die Bestimmungen bzgl. der 

Modularisierung ergänzt. Es wurden v.a. zusätzliche Begriffsdefinitionen eingearbeitet, eine 

                                                           
25 Artikel 4, 5. 
26 Artikel 4, Absatz 3 und Artikel 6. 
27 Siehe Artikel 7 
28 Artikel 12, Punkt 6. 
29 Siehe Artikel 4, Absatz 3. 
30 Ebd. 
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ausführliche Liste mit Anforderungen an Katastrophenschutzmodule integriert sowie Anforderungen 

an Teams für die technische Unterstützung
31

 gestellt. So wird beispielsweise verdeutlicht, welche 

Bedingungen die verschiedenen Katastrophenschutzmodule sowie deren MS an Personal, Logistik und 

Ausrüstung stellen müssen, um im Katastrophenfall vor Ort ein autarkes Arbeiten gewährleisten zu 

können. Im Anhang des Dokuments werden schließlich die Aufgaben, Kapazitäten, 

Hauptkomponenten und schließlich die erforderliche kurzfristige Bereitschaftszeit aufgeführt
32

. Es 

werden hierbei dreizehn Module aufgelistet
33

:  

1. Hochleistungspumpen 

2. Wasseraufbereitung 

3. Suche und Rettung in Städten unter mittelschweren Bedingungen 

4. Suche und Rettung in Städten unter schweren Bedingungen 

5. Waldbrandbekämpfungseinheit mit Löschhubschraubern 

6. Waldbrandbekämpfungseinheit mit Löschflugzeugen 

7. Vorgeschobener Behandlungsplatz 

8. Vorgeschobener Behandlungsplatz mit OP 

9. Feldlazarett 

10. Lufttransport von Katastrophenopfern 

11. Not- und Behelfsunterkunft 

12. Feststellung chemischer, biologischer, radiologischer, und nuklearer  Gefahren und 

Probenahme (chemical, biological, radiological and nuclear - CBRN) 

13. Suche und Rettung bei CBRN-Gefahren 

In der Entscheidung 2010/481/EG, Euratom wurden der oben aufgeführten Liste vier weitere 

Modulkategorien hinzugefügt
34

 (Nummerierung fortlaufend): 

14. Waldbrandbekämpfung am Boden 

15. Waldbrandbekämpfung am Boden unter Einsatz von Fahrzeugen 

16. Bekämpfung von Überschwemmungen 

17. Bergungs- und Rettungseinsätze unter Einsatz von Booten bei Überschwemmungen 

 

                                                           
31 Siehe Artikel 1, Punkt 2. 
32 Hierbei ist der Zeitpunkt nach der Annahme des Hilfsangebots gemeint, ab dem das Einsatzteam spätestens 
einsatzbereit sein muss. In den meisten Modulen muss dies maximal 12 Stunden nach der Angebotsannahme 
der Fall sein. 
33 Siehe Anhang. 
34 Siehe Anhang. 
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3. Die Funktion des MIC
35

 

Das Monitoring and Information Centre (MIC) kann als Herzstück des EU-Katastrophenschutzes 

gesehen werden. Aus diesem Grund soll dem MIC ein eigenes Kapitel gewidmet werden, dass sich mit 

dessen Funktionsweise auseinandersetzt, bevor die aktuelle Kommissionsmitteilung thematisiert wird. 

Die gesetzliche Grundlage des MIC bezieht sich auf zwei Legislativdokumente. Im Gesetzestext 

2001/792/EG, Euratom
36

 wurde seine Einrichtung beschlossen und im Dokument 2004/277/EG, 

Euratom
37

 wurden weitere Durchführungsbestimmungen zu seiner Funktionsweise festgelegt. Diese 

werden in der Entscheidung 2007/779/EG, Euratom noch einmal konkretisiert
38

. Das MIC hat mehrere 

Aufgaben. In seiner Funktion eines sich rund um die Uhr im Einsatz befindlichen 

Überwachungssystems, ist es verantwortlich für die ständige Beobachtung von Ereignissen innerhalb 

und außerhalb der EU. Als solches kann es gegebenenfalls Frühwarnungen an Mitgliedstaaten 

aussprechen. Die, in einigen MS vorhandenen Frühwarnsysteme, werden mithilfe dieser 

Beobachterrolle des MIC ergänzt. Des Weiteren ist in der Katastrophenabwehr die Koordination im 

Eintrittsfall einer Katastrophe von großer Bedeutung. Hinsichtlich dessen kann das MIC zunächst nur 

„von außen“ aktiviert werden, in der Regel von einer Staatsregierung. Erst dann „reagiert“ und 

koordiniert das MIC. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass das MIC innerhalb eines politischen 

Trägers wie der EU-Kommission verankert und damit an politischen Duktus gebunden ist. Anders 

verhält es sich etwa bei humanitären Nichtregierungsorganisationen. Diese sind zwar auch auf eine 

gewisse Mindestakzeptanz in der Bevölkerung sowie der Regierung des Einsatzlandes angewiesen, sie 

können jedoch, durch ihre rein humanitäre und idealerweise apolitische Ausrichtung, eine proaktive 

Rolle übernehmen können.  Auch wenn Staatsregierungen im Regelfall das MIC aktivieren, so gibt es 

auch Ausnahmen, in denen internationale Organisationen wie die der Vereinten Nationen (UNDP, 

WFP, UNHCR und andere) oder auch große und international anerkannte Hilfsorganisationen wie das 

Internationale Rotkreuz/Rothalbmond-Komitee tätig werden können. Eine Aktivierung des MIC läuft 

wie folgt ab: eine Hilfsanfrage von einem der o.g. Akteure, welche bereits eine Liste mit den am 

dringendsten benötigten Gütern und Hilfsleistungen beinhaltet, erreicht das MIC. Daraufhin kommt es 

zu zwei simultanen Vorgängen: Die Kommission leitet durch das MIC die Liste angeforderter 

Hilfsgüter an die teilnehmenden Staaten weiter
39

 und entsendet gleichzeitig ein Expertenteam in das 

Katastrophengebiet, um komplementäre und eigenständige Lageeinschätzungen abgeben zu können.  

Als nächstes antworten die teilnehmenden Staaten auf die von der Kommission weitergeleitete 

Anfrage des betroffenen Staates. Diese Antwort kann vielfältig ausfallen: der Anfrage kann 

                                                           
35

 Eine ausführlichere zeitliche Verlaufstabelle zur Funktion des MIC ist im Anhang zu finden. 
36 Insbesondere Erwägungen, Absätze 3 und 6; Artikel 1, Absatz 3 und Artikel 4.  
37 Insbesondere Erwägungen, Absätze 5 und 6; Artikel 1 und Kapitel III. 
38 In der Ratsentschließung 2007/779/EG wird dem MIC ein weitestgehend eigenes Kapitel gewidmet. Im 
αYŀǇƛǘŜƭ LLL ς wŜŀƪǘƛƻƴά ƛǎǘ ŘƛŜ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Cunktionsweise des MIC verankert. 
39 Nach dem heutigen Stand sind dies die 27 EU-Mitgliedstaaten zusammen mit Island, Liechtenstein, 
Norwegen und Kroatien. 
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mehrheitlich entsprochen werden, sie kann aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt werden oder es 

werden nur gewisse Teile der Anfrage positiv beantwortet. Im Idealfall ist zu diesem Zeitpunkt auch 

das vom MIC entsandte Expertenteam aus dem Katastrophengebiet zurückgekehrt und hat seine Sicht 

der Lage dargelegt. Aus den Antworten der teilnehmenden Staaten und der Einschätzung des 

Expertenteams wird dann ein konsolidierter Vorschlag formuliert. In diesem ist festgehalten, was die 

EU durch ihre Mitgliedstaaten und weitere teilnehmende Regierungen als Hilfe beisteuern kann. 

Dieser Vorschlag wird der um Hilfe bittenden Partei unterbreitet. Ist die Kommission nach Eindruck 

des Experten-Lageberichts der Meinung, dass gewisse Hilfsgüter beispielsweise von anderen Staaten 

außerhalb der EU, z.B. Nachbarstaaten im Katastrophengebiet, effektiver zur Verfügung gestellt  

werden könnten, kann der Vorschlag unter Umständen auch Hilfsangebote von europäischen Staaten 

aussparen. Anschließend kann er von dem betroffenen Staat zu 100% angenommen, teilweise oder gar 

nicht akzeptiert werden.  

Hiermit sind die Aufgaben des MIC und der Kommission jedoch noch nicht beendet. Ist am Ende des 

Einleitungsprozesses klar, welche Hilfe seitens der EU geleistet wird, müssen die Mitgliedstaaten vor 

allem logistisch unterstützt werden. Zu einer Erleichterung der Arbeit der Mitgliedstaaten für den 

Transport zum Unglücksort, trägt hierzu vor allem eine Teilfinanzierung von bis zu 50% bei. Dies ist 

vor allem bei Einsätzen außerhalb der EU der Fall. Zur besseren Koordination vor Ort tragen 

außerdem Expertenteams vor Ort sowie Kontakte zu anderen EU-Teams und Delegationen, wie der 

DG ECHO oder des Europäischen Auswärtigen Dienstes bei.  

Wichtig zu erwähnen sind auch die Besonderheiten des Einsatzes von EU-

Katastrophenschutzkapazitäten bei Einsätzen außerhalb der EU. Neben den längeren Wegstrecken 

zum Einsatzort, gibt es einen anderen zentralen Unterschied zur Hilfe innerhalb der EU. Ist die EU 

während eines „EU-internen“ Einsatzes der maßgebliche Hilfsakteur, verhält sich das bei einem 

externen Einsatz anders. Hier ordnet sich die EU klar den internationalen Regeln der Vereinten 

Nationen unter. Sie arbeitet insbesondere mit OCHA, dem Hauptkoordinator der Vereinten Nationen 

für humanitäre Angelegenheiten und anderen Organisationen wie dem Welternährungsprogramm 

(WFP), oder der UN-Flüchtlingsorganisation (UNCHR) eng zusammen. In diesen Kontexten sind die 

Organisationen der Vereinten Nationen federführend und die Hilfe seitens der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten bildet einen wichtigen Teil der internationalen Hilfsbemühungen.  

Neben dem MIC spielt auch die Einrichtung eines gemeinsamen Kommunikations-, und 

Informationssystems (Common Emergency Communication and Information System – CESIS) 

komplementäre, aber nicht unwichtige Rolle. Dessen Einrichtung wurde, gleich dem MIC, in der 

Ratsentschließung 2001/792/EG, Euratom beschlossen
40

, in den Gesetzestexten 2004/277/EG, 

                                                           
40 Insbesondere Erwägungen Absätze 3 und 6; Artikel 1, Absatz 3 und Artikel 4, Buchstabe b). 
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Euratom
41

 und 2007/779/EG, Euratom
42

 bekräftigt sowie durch weitere Durchführungsbestimmungen 

konkretisiert. Das CESIS stellt eine operative Netzwerkplattform dar, durch die ein 

Informationsaustausch zwischen dem MIC und damit der Kommission, den Mitgliedstaaten sowie 

ihren Kontaktstellen stattfinden soll. Beispielsweise können durch diese Plattform Anträge von 

betroffenen oder unterstützenden Mitgliedstaaten kommuniziert und anschließend gespeichert werden.  

Diese Systems soll, als Schaltzentrale zwischen dem MIC, den Teilnehmerstaaten und anderen 

Behörden, eine bessere Vernetzung zwischen den Akteuren gewährleisten und somit für einen 

effektiveren Informations- und Wissensfluss innerhalb des Gemeinschaftsverfahrens sorgen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Insbesondere Erwägungen, Absätze 7 - 9; Artikel 1 und Kapitel IV.  
42 Insbesondere Artikel 2, Punkte 6 und 7 und Artikel 5. 
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4. KOM(2010)600 ï die aktuelle Mitteilung der Kommission 

Mit der Kommissionsmitteilung KOM(2010)600, unter dem Titel„Auf dem Weg zu einer verstärkten 

europäischen Katastrophenabwehr: Die Rolle von Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe“, stellte 

die Kommission im Oktober vergangenen Jahres ein Dokument zur weiteren Verbesserung der EU-

Katastrophenabwehr vor. Die Prävention wurde hierbei bewusst ausgespart, da diese hauptsächlich in 

anderen Dokumenten und Prozessen behandelt wird
43

.  

Wichtiger Bestandteil dieser Kommissionsmitteilung, ist die zu Beginn dieses Jahres vorgenommene 

institutionelle Zusammenlegung von Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe
44

. Dahinter steckt die 

Wahrnehmung, dass beide Themenbereiche die stärksten Instrumente der EU-Katastrophenabwehr 

darstellen. Durch die Zusammenlegung soll mehr Politikkohärenz sowie ein besseres Zusammenspiel 

im Feld erreicht werden.  

Grundsätzlich verfolgt die Mitteilung zwei Grundabsichten: (1) die Stärkung bereits bestehender EU-

Krisenabwehrinstrumente und (2) die Bewahrung und Verbesserung der Synergien zwischen diesen, 

um auf operationeller Ebene und bezüglich der Kosten eine bessere Effektivität zu erzielen. Auch 

wenn die Idee einer EU-eigenen Katastrophenschutztruppe keine Rolle spielt, so wird im Dokument 

ausdrücklich Bezug zum Barnier-Bericht von 2006 genommen und festgestellt, dass die vorgestellten 

Punkte ideell auf diesen Bericht beruhen
45

.  

Eine weitere wichtige Grundlage bietet ebenso der Lissaboner Vertrag. Dieser brachte einige 

Neuerungen mit sich, die den EU-Katastrophenschutz direkt und indirekt beeinflussen. In erster Linie 

ist im Artikel 196 nun eine Definition von EU-Katastrophenschutz mit genaueren Zielen und 

Bestimmungen aufgeführt. Dieser lautet wie folgt: 

Ă(1) Die Union fºrdert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um die Systeme zur 

Verhütung von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen und zum 

Schutz vor solchen Katastrophen wirksamer zu gestalten. 

Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele:  

a) Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 

und kommunaler Ebene im Hinblick auf die Risikoprävention, auf die Ausbildung der in den 

Mitgliedstaaten am Katastrophenschutz Beteiligten und auf Einsätze im Falle von 

Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen in der Union; 

b) Förderung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit in der Union zwischen den 

einzelstaatlichen Katastrophenschutzstellen; 

                                                           
43 Siehe Punkt 3 vorletzter Gedankenstrich und insbesondere Fußnote 12. 
44 Ehemals war der Katastrophenschutz vorwiegend in der Generaldirektion Umwelt angesiedelt. Seit Januar 
dieses Jahres ist  er in die Generaldirektion ECHO eingegliedert.  
45 Siehe Punkt 1 letzter Absatz.  
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c) Verbesserung der Kohärenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 

erforderlichen MaÇnahmen zur Verfolgung der Ziele des Absatzes 1.ñ
46

 

Hierbei wird der Entwicklung Rechnung getragen, dass es sich in der ausführlichen Beschreibung des 

Gegenstandes nicht mehr nur um Naturkatastrophen, sondern auch um vom Menschen verursachte 

Katastrophen handelt, wobei Terroranschläge eingeschlossen sind. Des Weiteren werden 

Begrifflichkeiten wie Prävention, Ausbildung, Effizienz und Kohärenz ausdrücklich als Bestandteil 

der Ziele des europäischen Katastrophenschutzes genannt. Der weiterhin stark verankerte 

Subsidiaritätsgedanke darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Nach Artikel 196 tritt die EU als 

rein unterstützende und koordinierende Entität auf. In Absatz 2 wird dem Parlament und dem Rat 

ausdrücklich jegliche Möglichkeit der „Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten“ 

abgesprochen. Somit bleibt der Katastrophenschutz weiterhin und unmissverständlich Angelegenheit 

der jeweiligen Mitgliedstaaten. 

Ein weiterer Artikel (222) wird gemeinhin als „Solidaritätsklausel“ bezeichnet
47

. Ihm ist ein 

verbindlicher Charakter eingeschrieben, nach dem sich Mitgliedstaaten bei Naturkatastrophen und 

vom Menschen verursachten Katastrophen zur gegenseitigen Hilfe verpflichtet sind. Hierbei handelt es 

sich um Hilfe in folgenden Fällen und unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehender Mittel, 

inklusive militärischer:  

a)  

­  terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden; 

­  die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen               

Terroranschlägen zu schützen; 

­  im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen 

Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen; 

b)        

­  im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe      

         einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheits-   

         gebiets zu unterstützen. 

Für dieses Jahr
48

 wird zu diesem Artikel ein Papier mit Anwendungsbestimmungen seitens eines 

Kommissionsvorschlages in Aussicht gestellt
49

. 

                                                           
46 Siehe http://dejure.org/gesetze/AEUV/196.html. 
47 Siehe Seite 3 vorletzter Absatz. 
48 Ebd. 
49 Siehe http://dejure.org/gesetze/AEUV/222.html Absatz 3. 

http://dejure.org/gesetze/AEUV/196.html
http://dejure.org/gesetze/AEUV/222.html
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Eine weitere Neuerung, die die politische Umgebung des EU-Katastrophenschutzes beeinflusst, ist die 

Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) nach dem Lissaboner Vertrag. Dies hat 

insbesondere Auswirkungen auf Einsätze außerhalb der EU. Neben eventuellen ECHO-Delegationen 

in außereuropäischen Ländern, gibt es nun auch Delegationen des neuen EAD vor Ort. Dadurch ergibt 

sich ein grundlegender neuer Partner und eine neue Quelle zum gegenseitigen Informationsaustausch. 

Im Falle eines Katastrophenschutzeinsatzes der EU und seinen Mitgliedstaaten bei einer sogenannten 

"komplexen Notfallsituation", in der die Gefahr bewaffneter Konflikte die Gesamtlage erschwert, wird 

auch eine Zusammenarbeit mit Instrumenten der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(GSVP) erwägt. Diese werden wiederum vom EAD verwaltet, wodurch sich ein weiteres 

Kooperationsfeld ergibt. In diesem Zusammenhang wird u.a. die Zuständigkeit des EAD „für 

Krisenreaktionsmaßnahmen im Rahmen des Stabilisierungsinstruments (IfS)“ sowie „für die zivile 

und militärische Krisenbewältigung“ festgeschrieben
50

. Eine genauere Kooperationsstrategie soll in 

einem Papier des EAD adressiert werden, das von Catherine Ashton, der Hohen Vertreterin für die 

Außen- und Sicherheitspolitik, vorgestellt wird
51

. 

Auf dieser Grundlage benennt die Kommission in ihrer Mitteilung sechs Leitprinzipien, an denen sich 

die zukünftigen Maßnahmen zur Verbesserung des EU-Katastrophenschutzes orientieren sollten
52

. 

Hierbei werden alle wichtigen Aspekte angesprochen: die Reaktion auf jede Art von Katastrophe 

innerhalb und außerhalb der EU, zu deren Bewältigung die EU gefordert ist. Weiterhin die Einhaltung 

internationaler Richtlinien, der Bedarf einer besseren Koordinierung der verfügbaren Instrumente, ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Reaktion gegenüber Prävention sowie Vorsorge und schließlich 

eine bessere Kosteneffizienz und Wirksamkeit. 

Eine der wichtigsten Strategien um dies zu erreichen, beinhaltet den Vorschlag, eine gemeinsame 

europäische Notfallabwehrkapazität aufzubauen
53

. Hierbei geht es vorwiegend um die Begriffe 

Planung, Verfügbarkeit und Übungen sowie Ausbildung. Hinter den Punkten Planung und 

Verfügbarkeit, steckt die Weiterentwicklung der Datenbank von bereitgestellten Einsatzteams und 

Modulen für einen möglichst schnellen Einsatz. Dafür wird vor allem die Erstellung von 

Referenzszenarien
54

 genannt. Zwar ist keine Katastrophe identisch mit vorhergehenden Ereignissen, 

dennoch können solche festgelegten Szenarien dazu dienen, sowohl Phänomene besser zu verstehen, 

die zu einer Katastrophe führen, als auch im Eintrittsfall schneller und effizienter reagieren zu können. 

Die avisierte Reihenfolge ist wie folgt: zunächst erfolgt die Entwicklung der Szenarien, auf dieser 

Grundlage werden in einem zweiten Schritt mögliche Ressourcen der Mitgliedstaaten ermittelt. Ist 

dies gelungen, so kommt das Übungselement zum Tragen. Sobald man Informationen über die 

                                                           
50 Siehe Seite 3 Absatz 3. 
51 Siehe Seite 3 Absatz 4. 
52 Siehe Seiten 9 und 10. 
53 Siehe Punkt 4.1. 
54 Die Erstellung von Referenzszenarien ist kein neuer Gedanke, soll aber hierdurch weiterentwickelt werden. 
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verschiedenen Katastrophenarten, deren Ansprüche für die Reaktion und die vorhandenen Ressourcen 

hierfür gesammelt hat, kann man gemeinsame Übungspläne zur besseren Vorbereitung erarbeiten. 

Durch die Planung und Ausführung dieser Pläne können eventuelle Lücken in den verfügbaren 

Einsatzmitteln erkannt und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Der gesamte Prozess soll 

letztlich auch Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren fördern. Zwei Beispiele hierfür, 

werden explizit in der ausgebauten und verbesserten Zusammenarbeit zwischen der EU und 

humanitären Partnern sowie den Vereinten Nationen genannt. Ersteres würde v. a. der Schaffung eines 

weltweiten Netzes „von regionalen Lagern/Drehscheiben“ dienen und somit der besseren Vorhaltung 

von Ressourcen des EU-Katastrophenschutzes
55

. Die Bedarfsermittlung kurz nach Stattfinden einer 

Katastrophe
56

, soll mit der von Erholungs- und Entwicklungsphasen besser verknüpft werden. In 

diesem Punkt habe die Arbeit unter Leitung und Unterstützung der VN zu geschehen. Diese generelle 

Kooperationslinie wird in der Mitteilung mehrmals hervorgehoben
57

.  

Eine in den letzten Jahren oft diskutierte Kooperationsvariante, ist die von humanitärer Hilfe und 

Zivilschutz mit dem Militär. Im internationalen Kontext wird in diesem Zusammenhang die 

Einhaltung der Osloer Richtlinien
58

, als Voraussetzung für eine sachdienliche Einbeziehung 

militärischer Mittel bei solchen Einsätzen gesehen
59

. So wird beispielsweise auch im Europäischen 

Konsensus über die Humanitäre Hilfe darauf Bezug genommen
60

. In der Kommissionsmitteilung wird 

auf die Handhabung militärisch-ziviler Kooperation im Katastrophenschutz und der Humanitären 

Hilfe im Konsensdokument verwiesen. Der gemeinsame Einsatz in den Überschwemmungsgebieten in 

Pakistan wird als positives Beispiel für diese Anwendung genannt. Nach den Osloer Richtlinien sollen 

die dabei eingesetzten militärischen Mittel, nur komplementär und als logistische Unterstützung für 

bereits bestehende nicht-militärische Hilfsbemühungen verstanden werden. Für die Koordination und 

zur besseren Abstimmung zwischen der Kommission und den Instrumenten der GSVP schlägt die 

Kommission die Schaffung eines neuen Notfallabwehrzentrums vor.   

                                                           
55 Hierbei werden insbesondere das Welternährungsprogramm (WEP) und der internationalen Föderation des 
Roten Kreuzes/Roten Halbmonds (IFRC) genannt.  
56 Gemeinhin herrscht die Annahme, dass die ersten vier Stunden nach dem Eintritt einer Katastrophe den 
wichtigsten Zeitraum darstellen. Erfolgt in dieser ersten Phase eine genaue Bedarfsermittlung sowie eine 
schnelle Entsendung von Hilfe, können die Folgen der Katastrophe am stärksten eingedämmt werden. 
57 Siehe Leitprinzipien, Gedankenstrich 4; Seite 8, vorletzter Absatz; Punkte 4.3., 4.4. und 4.5.; Punkt 5.1. dritter 
Absatz und Punkt 5.2.  
58 hǊƛƎƛƴŀƭ αDǳƛŘŜƭƛƴŜǎ ƻƴ ǘƘŜ ǳǎŜ ƻŦ ŦƻǊŜƛƎƴ ƳƛƭƛǘŀǊȅ ŀƴŘ ŎƛǾƛƭ ŘŜŦŜƴŎŜ ŀǎǎŜǘǎ ƛƴ Řƛǎŀǎter relief ς άhǎƭƻ 
DǳƛŘŜƭƛƴŜǎέέ ƻŘŜǊ ǸōŜǊǎŜǘȊǘ άhǎƭƻ-Richtlinien über den Einsatz von militärischen und Zivilschutz-Beständen in 
ŘŜǊ YŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜƴƘƛƭŦŜάΦ {ƛŜƘŜ ƘƛŜǊȊǳ Řŀǎ hǊƛƎƛƴŀƭŘƻƪǳƳŜƴǘ ŀǳŦ 9ƴƎƭƛǎŎƘ ǳƴǘŜǊ 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8706B7B69BD77E00C1257233004F0570-OCHA-
Nov2006.pdf ǎƻǿƛŜ ŜƛƴŜ tǊŅǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 5ŜǳǘǎŎƘŜƴ wƻǘŜƴ YǊŜǳȊŜǎ ό5wYύ Ȋǳ αwŜŎƘǘǎǊŜƎŜƭƴ Ŧür Natur- und 
technologische Katastrophen unter https://www.drk.de/alt/intern/berichte/081002_jtk/Dr.%20Spieker%20-
%20IDRL%202008.ppt-172.pdf.  
59 In den Osloer Richtlinien wird vor allem verdeutlicht, dass militärische Mittel nur dann im 
Katastrophenschutz und der Humanitären Hilfe eingesetzt werden sollen, wenn zuvor alle anderen verfügbaren 
Mittel zur Reaktion bereits ausgeschöpft und für unzureichend erklärt worden sind.  
60 Insbesondere in den Absätzen 57 und 61. Siehe 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/consensus/consensus_en.pdf. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8706B7B69BD77E00C1257233004F0570-OCHA-Nov2006.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8706B7B69BD77E00C1257233004F0570-OCHA-Nov2006.pdf
https://www.drk.de/alt/intern/berichte/081002_jtk/Dr.%20Spieker%20-%20IDRL%202008.ppt-172.pdf
https://www.drk.de/alt/intern/berichte/081002_jtk/Dr.%20Spieker%20-%20IDRL%202008.ppt-172.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/consensus/consensus_en.pdf
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Ein weiterer wichtiger Punkt, insbesondere aus Sicht der Mitgliedstaaten, ist der Ausbau der 

Zusammenarbeit in Bereich Logistik und Transport. Zeitnaher Transport sowie optimal geplante und 

ausgeführte Logistik ist unabdingbar für einen erfolgreichen Einsatz im Katastrophenschutz. Je 

schneller und besser organisiert ein Einsatz ausgeführt wird, desto besser erfüllt die Soforthilfe ihren 

Zweck: Menschenleben können gerettet und erste infrastrukturelle Hilfe geleistet werden. In diesem 

Zusammenhang ist es, insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten, für MS nicht immer leicht, die 

Kosten für einen effizienten und effektiven Transport allein zu stemmen. Zusätzlich bestehen 

verschiedene nationale und europäische Logistikstrukturen für Soforthilfe bei Katastrophen in 

Drittländern vor Ort, welche eine optimale Gesamtorganisation in der Praxis erschweren. In der 

Kommissionsmitteilung werden für beide Probleme Ideen zur Verbesserung vorgestellt. Im Bezug auf 

die Logistik, wird eine Weiterentwicklung bestehender EU-Teams für technische Hilfe und 

Unterstützung vorgeschlagen. Diese könnten die logistische Speerspitze für den EU-

Katastrophenschutzeinsatz vor Ort bilden. In letzter Konsequenz, sei auch die Einrichtung eines mit 

den VN gekoppelten EU-Zentrums für die Vor-Ort-Koordinierung denkbar. Die Konzepte dieses 

Prozesses seien unter anderem auch im gemeinsamen Austausch mit dem EAD zu entwickeln. Zur 

Verbesserung eines kosteneffizienteren Transports, schlägt die Kommission verstärkte Bemühungen in 

diesem Bereich vor. Auch wenn aus finanzieller Sicht, nicht mehr als die bereits bestehende 

Kofinanzierung von maximal 50% in Aussicht gestellt wird, so werden Maßnahmen der besseren 

Erfassung und Ausschöpfung von Ressourcen genannt. So wird, neben der allgemeinen Stärkung und 

Vereinfachung der Zusammenlegung von Transportmitteln, auch eine engere Kooperation mit dem 

Privatsektor und dem Militär
61

 bzgl. der Bereitstellung von Transportmitteln und Logistikleistungen 

erwähnt. Zusätzlich sollen, auch in diesem Bereich, Maßnahmen der VN und humanitärer Akteure für 

eine Verbesserung von Transportkapazitäten seitens der EU unterstützt werden. 

Wie bereits mehrmals angesprochen, ist die Koordination und der Informationsaustausch zwischen 

verschiedenen Instrumenten und Akteuren für eine Verbesserung des EU-Katastrophenschutzes 

unerlässlich. Den hierbei gesetzten Erwartungen und entstehenden Aufgaben wird ein eigenes Kapitel 

mit dem Titel „eine kohärentere Reaktion“ gewidmet
62

. Thematisch wird es in zwei Teile strukturiert: 

(1) ein Teil adressiert die EU- und kommissionsinterne Dimension und (2) der andere Teil behandelt 

die erforderliche Koordinierung nach Außen. Der erste Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit den 

neuen Möglichkeiten, die sich aus dem institutionellen Zusammenschlusses des Katastrophenschutzes 

mit der humanitären Hilfe unter einer Generaldirektion (ECHO) ergeben. Den daraus resultierenden 

Synergieeffekt, stellt das neue Notfallabwehrzentrum dar, welches durch die Zusammenlegung der 

                                                           
61 Hier werden neben der Bereitstellung von militärischen Transportmitteln auch die möglicher der 
Einbeziehung von Koordinierungsinstrumenten der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) 
als möglich angesehen.  
62 Siehe Kapitel 5 ab Seite 13.  
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Krisenstellen von ECHO und MIC ein effektiveres, da proaktives, Instrument entstehen lässt
63

. Das 

neue Zentrum soll sich aber nicht nur auf Überwachung und Koordinierung beschränken, sondern 

auch Referenzszenarien für die wichtigsten Arten von Katastrophen entwickeln. Zusätzlich soll es 

Arbeitsbeziehungen zum EAD aufbauen sowie die EU-Hilfe für Katastrophen außerhalb der EU stets 

kohärent, vis-á-vis der VN-Aufwendungen, gestalten. Die Tatsache, dass sich nun sowohl der 

Katastrophenschutz, als auch die humanitäre Hilfe unter einem Dach befinden, hat auch positive 

Auswirkungen auf den, im zweiten Teil besprochenen, Bedarf an Koordination nach Außen (hier vor 

allen Dingen gegenüber den VN). Hierbei wird die Überzeugung deutlich, dass durch eine optimierte 

Effizienz und Kohärenz  innerhalb der EU und Kommission, eine bessere, im Originaltext „verstärkte“ 

Koordinierung mit den VN bewirkt werden kann. Davon würde nicht nur die EU profitieren, sondern 

insbesondere die VN, als Hauptverantwortliche für die internationale Geberkoordination und 

schließlich auch die Hilfsbedürftigen selbst. 

4.1. Die Reaktionen  

Im Folgenden sollen die Reaktionen auf die Mitteilung der Kommission zusammengefasst werden, 

wobei zunächst die Reaktionen des EP und des Rates beleuchtet werden. Neben den positiven Inhalten 

der Mitteilung werden damit bereits einige Herausforderungen und Probleme angedeutet, die im 

Hauptteil der Studie eingehend beleuchtet werden
64

. 

4.1.1. Der Rat 

Als erste der EU-Institutionen verabschiedete der Europäische Rat am 14.12.2010 seine 

Schlussfolgerungen zur Mitteilung der Kommission
65

. In insgesamt zwölf Punkten wird in der 

Reaktion eine erste Bewertung zum Ausdruck gebracht. Das Kommissionsdokument wird 

grundsätzlich positiv bewertet. Übereinstimmend wird eingeleitet, dass der Anstieg von 

Naturkatastrophen sowie der vom Menschen verursachten Katastrophen, eine Verbesserung der EU-

Katastrophenabwehr im Zusammenspiel mit humanitärer Hilfe verlangt. Herausgehoben wird zu 

Beginn aber auch, dass die Grundlagenkompetenz in der Katastrophenabwehr eindeutig bei den 

einzelnen Mitgliedstaaten liegt
66

. Außer einer generellen Begrüßung der Mitteilung werden 

ausdrücklich folgende Themenbereiche angesprochen: Die zivil-militärischen Beziehungen und die 

sich daraus ergebenden institutionellen Informations- und Kommunikationswege und Zuständigkeiten, 

die Finanzierung, die Eingliederung der Katastrophenabwehr in die GD ECHO sowie weitere 

Vorschläge zur Verbesserung der EU-Katastrophenabwehr. Bezüglich der zivil-militärischen 

                                                           
63 Durch die Zusammenlegung soll es inhaltlich nicht nur beim gegenseitigen Informationsaustausch bleiben, 
ǎƻƴŘŜǊƴ ŜƛƴŜ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜǊŜ wƻƭƭŜ ōŜƛ ŘŜǊ αtƭŀƴǳƴƎΣ «ōŜǊǿŀŎƘǳƴƎΣ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎΣ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜƴ YƻƻǊŘƛƴƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ 
[ƻƎƛǎǘƛƪǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ǎǇƛŜƭŜƴΦ {ƛŜƘŜ {ŜƛǘŜ моΣ !ōǎŀǘȊ нΦ 
64 Darin auch Reflexionen von Nicht-Regierungsorganisationen.  
65 Siehe http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/genaff/120886.pdf. 
66 Hierbei wird im Punkt 2. auf den im Artikel 196 AEUV mit eingegliedertem Subsidiaritätsprinzip Bezug 
genommen.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/genaff/120886.pdf


 

22 
 

Kooperation im Rahmen von Einsätzen der Katastrophenabwehr wird zunächst festgestellt, dass diese 

Form der Kooperation eine sinnvolle Ergänzung zu den hauptsächlich zivilen Operationen darstellt. 

Gleichzeitig wird klargestellt, dass sich die Katastrophenabwehr insgesamt den humanitären 

Grundsätzen unterwerfen muss
67

. Des Weiteren werden von den zukünftigen Vorschlägen der Hohen 

Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik weitere Informationen und Entwicklungen erwartet, 

insbesondere in Bezug auf den Einsatz von GSVP-Elementen. In finanzieller Hinsicht wünscht man 

sich nicht nur eine effektivere, sondern auch  eine „kostenwirksamere“ EU-Katastrophenabwehr. Von 

der Zusammenlegung der beiden Krisenzentralen des MIC und der Krisenzentrale der GD ECHO, 

verspricht man sich ebenfalls eine steigende Planungs- und Koordinierungskapazität. Gleichzeitig 

wird an diesem Punkt nochmals auf das Subsidiaritätsprinzip hingewiesen Durch Verweis auf Punkt 

zwei des gleichen Dokuments wird auf diese Weise deutlich gemacht, dass die Kompetenzen dieser 

Zentren nicht über denen der Mitgliedstaaten liegen. Schließlich werden in den weiteren Vorschlägen 

einige Punkte der Mitteilung aufgegriffen und hervorgehoben, eine neue Anmerkung wird 

hinzugefügt. Betont wird die Erstellung von Referenzszenarien, die Schaffung eines gemeinsamen 

Pools aus vorhandenen Ressourcen
68

, verbesserte Bedarfsermittlungen und eine verstärkte 

Koordination mit den Systemen und Organisationen der VN. Zusätzlich wird angemerkt, dass auch 

regionale Besonderheiten innerhalb der EU bei der Weiterentwicklung des EU-Katastrophenschutzes 

beachtet werden sollten. 

4.1.2. Das EP 

Nach der Veröffentlichung der Mitteilung wurden fünf Ausschüsse des EP dazu eingeladen, eine 

Stellungnahme zu verfassen: der Umweltausschuss (ENVI), als hauptverantwortliches Komitee, dazu 

der Entwicklungsausschuss (DEVE), der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten (AFET), der 

Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) und der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres (LIBE)
69

. Bis heute haben vier der fünf Ausschüsse einen ihrer Mitglieder beauftragt, eine 

Stellungnahme zu verfassen. Die erste Stellungnahme verfasste der DEVE (09.11.2010), daraufhin der 

ENVI (19.12.2010), gefolgt vom REGI (27.01.2011) und zuletzt der AFET (28.03.2011). Der REGI 

hat bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Verantwortlichen ernannt. Es ist allerdings, mit Blick auf die 

Ende September geplante Verabschiedung einer gemeinsamen Stellungnahme des Parlaments, höchst 

unwahrscheinlich, dass dies noch geschehen wird. Das politische Spektrum der Abgeordneten, die in 

ihren jeweiligen Ausschüssen mit der Aufgabe betraut wurden, wird stark von der Europäischen 

Volkspartei (EVP/EPP) dominiert, sie hat drei von vier Stellungnahmen verfasst (ENVI, DEVE, 

                                                           
67 Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit werden als Prinzipien genannt. Außerdem 
wird auf die im Konsens über die humanitäre Hilfe dargelegten Richtlinien verwiesen. Dabei sind vor allem die 
Osloer Richtlinien gemeint, ausdrücklich genannt werden sie jedoch nicht.  
68 bƛŎƘǘ ƻƘƴŜ ǿƛŜŘŜǊǳƳ ƪƭŀǊȊǳƳŀŎƘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜǎŜǊ ±ƻǊƎŀƴƎ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ αǾƻƭƭŜ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎά ŘŜǊ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴ 
αǸōŜǊ ƛƘǊŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊά ŜƛƴǎŎƘǊŅƴƪŜƴ ǎƻƭƭΦ  
69 Siehe hierzu die Übersicht über den legislativen Prozess 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5894462.  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5894462
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AFET). Dem gegenüber steht der griechische sozialdemokratische Abgeordnete Georgios Stavrakakis 

des REGI. Die Übersicht zum aktuellen Stand der Berichte und Stellungnahmen des EP zur Mitteilung 

der Kommission sieht wie folgt aus: 

Ausschuss Rapporteur Status Zeitpunkt der 

Abstimmung im 

Ausschuss 

ENVI Gardini 

(EVP) 

Berichtsentwurf 13.07.2011     (TOP 

7) 

DEVE Striffler 

(EVP) 

Stellungnahme 16.06.2011 

AFET Tõkés (EVP) Stellungnahme 21.06.2011 

REGI Stavrakakis 

(S&P) 

Stellungnahme 21.06.2011 

 

Der federführende ENVI-Ausschuss nimmt in seinem Berichtsentwurf, außer auf die Mitteilung selbst 

sowie frühere wichtige Kommissionsdokumente zu dieser Thematik, als erstes Bezug auf Artikel 196 

des Lissaboner Vertrags. Anders als in den Schlussfolgerungen des Rats, welche ebenfalls als 

Erwägung angefügt werden, wird der Artikel in diesem Fall nicht mit dem eindeutigen Hinweis auf 

das Subsidiaritätsprinzip zitiert, sondern es wird das Mandat der EU hervorgehoben
70

. In den 

einzelnen Punkten und Vorschlägen wird das Subsidiaritätsprinzip zwar auch genannt, jedoch nicht an  

erster Stelle (erst in Punkt 6). In den allgemeinen Punkten 1-5 werden zunächst Entwicklungen 

gefordert, die eine EU-Katastrophenabwehr einfacher, planbarer und kosteneffizienter machen sollen. 

Der bereits in der Vergangenheit wiederholte Ruf des EPs nach einer EU-Katastrophenabwehrtruppe 

wird immer wieder zum Ausdruck gebracht. Die Katastrophenabwehrkapazitäten, welche durch die 

Erstellung von Referenzszenarien und die Ermittlung von geeigneten Teams und Modulen verstärkt 

werden, sollen dabei zusammen mit einem einheitlichen Katastrophenabwehrzentrum (aus MIC und 

ECHO-Zentrale) die Grundlage bilden. Bisweilen wurde in den Dokumenten kaum explizit erwähnt, 

dass ein nachhaltiges und vor allem kostenwirksames gemeinsames Katastrophenabwehrzentrum nur 

dann kohärent ist, wenn neben der Zusammenlegung inhaltlicher Aufgaben auch eine finanzielle 

Symbiose stattfindet. Für eine bessere Vorausplanung soll diese durch das freiwillige Bereitstellen von 

Einsatzteams für einen gemeinsamen Einsatzpool seitens der MS, sowohl das bisher angewandte ad-

hoc-Verfahren mehrheitlich ablösen, als auch den Mitgliedstaaten in Sachen Kooperation und 

Finanzierung unter die Arme greifen, ohne dass diese die Hoheit über ihre Einsatzteams verlieren. 

Ähnlich wie der Rat, greift auch der Gardini-Bericht die notwendige Koordinierung mit dem EAD auf 

und betont, dass sich ergebende Arbeitsbeziehungen für die Praxis der Katastrophenabwehr nicht 

hinderlich sein dürfen. Schließlich wird im Bereich der Logistikkosten und Kommunikationsstrategien 

für eine gute Sichtbarkeit der EU-Hilfe geworben. Legislativvorschläge der Kommission zum Thema 

                                                           
70 In der ersten Erwägung wird der !ǊǘƛƪŜƭ мфс ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ȊƛǘƛŜǊǘΥαώ¢ϐƘŜ ¦ƴƛƻƴ ǎƘŀƭƭ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ 
between Member States in order to improve the effectiveness of systems for preventing and protecting against 
natural or man-ƳŀŘŜ ŘƛǎŀǎǘŜǊǎΦέΦ 
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werden spätestens zum Ende des 2011 erwartet. Zu diesem Berichtsentwurf sind fristgerecht 107 

Änderungsanträge aus allen politischen Spektren eingegangen. Dies ist zum einen dadurch bedingt, 

dass die Stellungnahmen der anderen Ausschüsse bereits verabschiedet wurden. Die unterschiedlichen 

Fraktionen haben in den Abstimmungen über den endgültigen Bericht des EP nun noch eine letzte 

Chance, um Änderungen einzubringen. Vor dem Hintergrund zunehmender Katastrophen und 

komplexer Notfälle, zeigt die hohe Anzahl von Anträgen zum anderen auch, dass dieses Thema 

fraktionsübergreifend immer stärker in das politische Bewusstsein des EP eindringt.  

Die verschiedenen Stellungnahmen versuchten Ihrer Rolle gerecht zu werden und Vorschläge in die 

Debatte einzubringen, welche insbesondere aus Ihrer spezialisierten Sichtweise Sinn machen. Der 

DEVE misst dabei den humanitären Grundsätzen einen besonderen Stellenwert bei, indem er diese in 

ihrem ersten Vorschlag erwähnt. Eine Einschränkung wird jedoch dahingehend gemacht, dass am 

Ende dieses Punktes nicht mehr vom absoluten Vorrang dieser Grundsätze gesprochen wird. Im 

letzten Abschnitt des ersten Punktes heißt es folglich, dass diese Prinzipien keine Dogmen darstellen, 

sondern sich den Erwägungsgründen der Effizienz und Koordination unterordnen würden. Der Einsatz 

militärischer Mittel als Reaktion auf große Naturkatastrophen, wird dabei grundsätzlich als positiv 

bewertet, obgleich man feststellt, dass diese nur als letzte Option betrachtet werden sollten. Im  

Bereich der Kooperation mit den VN (insb. mit OCHA) wird des Weiteren hervorgehoben, dass lokale 

und nichtstaatliche Akteure in die Überlegungen zur Verbesserung des Systems der 

Katastrophenabwehr mit eingegliedert werden müssen.    

In der Stellungnahme des REGI-Ausschusses wird hauptsächlich auf die Solidarität innerhalb Europas 

und seiner Regionen eingegangen. Dabei sollen vor allem die Solidaritätsklausel und deren in 

absehbarer Zeit zu verabschiedenden Durchführungsbestimmungen eine wichtige und zentrale Rolle 

spielen. Die Regionen Europas sowie deren „Gebietskörperschaften“ müssten genauso berücksichtigt 

werden, wie Erfahrungen aus regionalen europäischen Initiativen, vor allem grenzübergreifender 

Natur (INTERREG wird genannt) und sollten mit zur Weiterentwicklung der EU-Katastrophenabwehr 

beitragen. Ein Drahtseilakt wird vorgeschlagen, in dem Verwaltungsvorschriften durch größere 

Flexibilität abgelöst werden sollen, ohne die nötige Effektivität und schnelle Handlungsmöglichkeiten 

einzudämmen. Es ist ebenfalls wichtig zu erwähnen, dass in dieser Stellungnahme explizit auf 

Prävention eingegangen wird. Hierbei wird die Rolle der regionalen Akteure hervorgehoben. 

Die Stellungnahme des AFET-Ausschusses beschäftigt sich hauptsächlich mit den Zielen einer 

besseren Koordination der EU in Sachen Katastrophenschutz und setzt ein besonderes Augenmerk auf 

eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik. Gründe 

hierfür liegen beispielsweise im Mandat der Hohen Vertreterin nach dem Lissaboner Vertrag als 

„koordinierendes Element“ von EU-Aktivitäten in Drittstaaten. Hierbei könnte Ashton die 

Krisenreaktion der EU am besten mithilfe politischer und sicherheitsrelevanter Elemente koordinieren. 
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Außerdem könnte sie versuchen, die unter dem GSVP zusammengefassten militärischen Kräfte, besser 

in Zusammenarbeit mit zivilen Kräften des Katastrophenschutzes zu bringen. 

5. Problemanalyse  

5.1. Das Mandat 

Eine der ersten Fragen bezüglich des Inhalts einer Kommissionsmitteilung ist die nach seinem 

Mandat.  Es gibt die Richtung, den Rahmen für das weitere Vorgehen und die Formulierung von 

Durchführungsbestimmungen vor und ist daher von großer Bedeutung. Insbesondere im Bereich des 

EU-Katastrophenschutzes, der viele verschiedene Themenfelder berührt, ist das Mandat entscheidend 

dafür, welche Akzente gesetzt werden. 

Im Falle der Mitteilung der Kommission KOM(2010)600, ist der Artikel 196 AEUV maßgebend. In 

ihm heißt es: 

 

Ă(1) Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um die Systeme zur 

Verhütung von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen und zum 

Schutz vor solchen Katastrophen wirksamer zu gestalten. 

Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: 

a) Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 

und kommunaler Ebene im Hinblick auf die Risikoprävention, auf die Ausbildung der in den 

Mitgliedstaaten am Katastrophenschutz Beteiligten und auf Einsätze im Falle von 

Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen in der Union; 

b) Förderung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit in der Union zwischen den 

einzelstaatlichen Katastrophenschutzstellen; 

c) Verbesserung der Kohärenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 

erforderlichen MaÇnahmen zur Verfolgung der Ziele des Absatzes 1.ñ
71

 

Somit werden in diesem Artikel drei grundsätzliche Fragen beantwortet: (1) „Wie lautet der 

Gegenstand des EU-Katastrophenschutzes?“, (2) „Welche Ziele verfolgt der EU-Katastrophenschutz“, 

und „Wer in der Europäischen Union beschließt Maßnahmen zur Verfolgung dieser Ziele und mit 

welchen Auflagen?“. Die Antworten auf diese Fragen sind nicht neu. Wichtig ist jedoch, dass mit der 

Schaffung dieses Artikels im Lissaboner Vertrag generelle Punkte weitgehender Einigung gesetzlich 

festgelegt werden. Somit erhält der Katastrophenschutz der EU eine Gesetzesgrundlage.  

                                                           
71 Siehe http://dejure.org/gesetze/AEUV/196.html. 

http://dejure.org/gesetze/AEUV/196.html
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Auch wenn sich auf dieser Basis aufbauen lässt, so ist das Gesetz dennoch sehr allgemein formuliert 

und lässt viel Spielraum und offene Fragen zurück. Fragen nach der Durchführungsstrategie bei 

Themen wie Kohärenz und Effizienz in der Zusammenarbeit (themenspezifisch und organisatorisch) 

sowie im Bereich der Prävention, werden im Kommissionsvorschlag ebenso angesprochen wie auch 

Sachgebiete, die im Gesetzesartikel nicht explizit erwähnt werden, die jedoch von großer Wichtigkeit 

sind. Vor allem die Finanzierung des Katastrophenschutzes ist hierbei zu nennen. Diese Punkte 

werden in den folgenden Unterkapiteln einzeln analysiert und besprochen. Dabei werden nicht zuletzt 

auch Meinungen und teilweise auch Bedenken von Nicht-Regierungsorganisationen mit einfließen. 

Die Recherchen für diese Studie haben gezeigt, dass sich das Augenmerk hierbei insbesondere auf drei 

Themenkomplexe richtet.  

Erstens handelt es sich um den im Artikel 196, AEUV erwähnten Zusatz der „vom Menschen 

verursachten Katastrophen“. Dazu zählen beispielsweise Unfälle in Folge menschlichen Versagens, 

wie Betriebsunfälle in Chemie- oder Kernkraftwerken. Gleichzeitig zeigt die Praxis des EU-

Katastrophenschutzes der letzten Jahre eindeutig, dass hierunter vermehrt auch sog. komplexe 

Notfallsituationen fallen, sogenannte „complex emergencies“. In diesem Zusammenhang ist noch 

nicht endgültig klar, wie das Katastrophenschutzmandat aussehen wird. Ein Stichwort diesbezüglich 

ist die unklare Beziehung zwischen der GD ECHO und dem EAD innerhalb der EU und somit auch 

das Verhältnis des EU-Katastrophenschutzes zur Teilnahme militärischer Teams an Einsätzen.  

Zweitens geht es um das Subsidiaritätsprinzip, welches in vielen Punkten zur Sprache kommt. Vor 

allem seitens der Mitgliedstaaten ist und bleibt es ein bestimmendes Element in der Diskussion um die 

Weiterentwicklung des EU-Katastrophenschutzes. Hierbei sind sowohl finanzielle, als auch legale 

Beweggründe entscheidend.  

Drittens sollte die Zusammenlegung des Katastrophenschutzes in eine Generaldirektion sowie deren 

Auswirkungen auf die Praxis des Katastrophenschutzes einer genauen Betrachtung unterzogen 

werden. Denn nicht nur der EU-Apparat selbst und seine Mitarbeiter sind von dieser betroffen, 

sondern auch gerade diejenigen Organisationen, die Katastrophenschutz praktizieren. 

5.2. Die Zusammenlegung ï der Katastrophenschutz in GD ECHO 

Die seit Beginn dieses Jahres in Kraft getretene Zusammenlegung der humanitären Hilfe und des 

Katastrophenschutzes unter dem Dach der Generaldirektion ECHO der EU-Kommission, wurde in 

dieser Studie bereits mehrfach erwähnt. Hier soll nun die Frage diskutiert werden, welche 

Auswirkungen dieser Prozess hat. Dabei sind zwei Bereiche besonders interessant: zum einen der 

institutionelle, zum anderen der praxisbezogene Aspekt. Vor welchen Herausforderungen steht die 

Kommission selbst durch die Zusammenlegung und wie könnte sich diese letztlich in der Praxis des 

Katastrophenschutzes bemerkbar machen? 
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Im Sinne der Kohärenz, die in einem großen und breiten politischen Umfeld wie der EU bei jeder 

wichtigen Entscheidung angemahnt wird, ist der Prozess der Zusammenlegung sicherlich als sinnvoll 

zu betrachten und zwar aus mehreren Gründen. Da der Katastrophenschutz schon seit einigen Jahren 

nicht mehr nur Naturkatastrophen einschließt, macht es Sinn, ihn nicht hauptsächlich in der GD 

Umwelt zu verankern. Durch die Eingliederung in die GD der Humanitären Hilfe kann vorhandenes 

(Spezial-) Wissen miteinander verknüpft werden. Dies ist notwendig, bedenkt man die aktuell stetig 

ansteigende Zahl an Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen und möchte 

man diesen so effektiv wie möglich begegnen. Operativ ist es ebenso sinnvoll, da die humanitäre Hilfe 

und der Katastrophenschutz immer öfter an den gleichen Einsatzorten operieren. Nach dem auch von 

der EU anerkannten und angewandten Katastrophenmanagementzyklus, spielen beide eine zentrale 

Rolle. Dem Katastrophenschutz wird die Aufgabe der Prävention, Vorsorge/Bereitschaft und Reaktion 

zugeschrieben, der humanitären Hilfe wird der längerfristige Wiederaufbau zuteil. Sollten sie sich 

somit ihre Arbeit aufteilen, so ist es nur wünschenswert, dass sie auch unter einem gemeinsamen Dach 

arbeiten können.  

Um die dadurch gewonnenen Synergien auch bestmöglich nutzen zu können, sollten allerdings noch 

einige institutionellen Fragen geklärt werden. Einige betreffen das Arbeiten untereinander, andere den 

Austausch nach außen. Der erste praktische Nutzen, der aus der Zusammenlegung resultieren soll, ist 

ein gemeinsames Notfallabwehrzentrum, welches aus dem MIC und der Katastrophenabwehrzentrale 

der GD ECHO gebildet werden soll. An diesem Beispiel werden bereits einige interne sowie externe 

Herausforderungen deutlich, die die GD ECHO auf institutioneller Ebene zu bewerkstelligen haben 

wird. Neben der Zusammenlegung von Personal und der Frage nach der Aufgabenverteilung innerhalb 

des neuen Systems, kommt es u.a. zur Frage der Finanzierung. Naheliegend wäre der Vorschlag, dass 

der Katastrophenschutz einerseits und die humanitäre Hilfe andererseits, eine ähnliche Last bezüglich 

der Finanzierung des gemeinsamen Zentrums tragen würden. Das Gesamtjahresbudget des 

Katastrophenschutzes von nur 25 Millionen Euro, im Vergleich zum milliardenschweren Budget der 

humanitären Hilfe, ist dies jedoch utopisch. Der Katastrophenschutz bedient also drei von vier 

Elementen des Katastrophenmanagementzyklus, die humanitäre Hilfe „nur“ einen und dennoch hat der 

Katastrophenschutz auf EU-Ebene nur einen Bruchteil des Geldes der humanitären Hilfe zur 

Verfügung. Auch wenn man nicht unerwähnt lassen darf, dass dieser Unterschied auch mit der Art des 

Mandats zu tun hat
72

, so wird diese finanzielle Disparität sicherlich in den Verhandlungen zum 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmenplan der EU eine Rolle spielen. Bis dahin sollte dennoch nicht 

der Eindruck entstehen, dass der Katastrophenschutz im Vergleich zur humanitären Hilfe nur eine 

untergeordnete Rolle spielt. Dieser Eindruck entsteht insbesondere auf Ebene der Mitgliedstaaten im 

Rat, wo die humanitäre Hilfe, auch aufgrund der größeren finanziellen Investitionen, einen weitaus 

                                                           
72 Dem Katastrophenschutz kommt durch das Beharren auf dem Subsidiaritätsprinzip seitens der 
Mitgliedstaaten auf EU-Ebene lediglich eine koordinierende Rolle zu, während die humanitäre Hilfe weitaus 
mehr Kompetenzen und dadurch auch Mittel hat.  
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höheren Stellenwert genießt. Auf Ebene der Kommission sollte dies verhindert werden, bedenkt man, 

dass sie im Katastrophenschutz und insbesondere in der Katastrophenabwehr in den ersten Stunden 

nach Eintritt einer großen Katastrophe, die entscheidend für den letztlich eintretenden Schaden für 

Mensch und Natur sind, der Hauptakteur sein soll. Hinzu kommt die Frage nach der Ausrichtung der 

Beziehungen „nach außen“. Mein Verständnis von Außenbeziehungen in diesem Kontext bezieht sich 

nicht alleine auf die Kontakte zum Parlament, dem Rat, Nicht-Regierungsorganisationen und den VN. 

Sie bilden sich bereits innerhalb der Kommission. Jede Generaldirektion bearbeitet ein spezielles 

Gebiet und steht daher vor einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen. Daher verstehe ich die 

Kommunikation mit anderen Generaldirektionen und Diensten der Kommission bereits als eine Art 

„Kommunikation nach außen“. Neben der Kohärenz mit anderen Politikbereichen wie Umwelt und 

Klimaschutz, Inneres oder Informationspolitik
73

, ist eine von Seiten der EU-Politiker und von Nicht-

Regierungsorganisationen aktuell am häufigsten genannte Aufgabe, die Schaffung einer klaren 

Kompetenzteilung zwischen der GD ECHO und dem EAD. Beide bewegen sich auf den ersten Blick 

auf ähnlichem Terrain, bei genauerem Hinsehen sind jedoch wichtige Unterschiede erkennbar. Sowohl 

die GD ECHO, als auch der EAD handeln in ihrer Arbeit außerhalb der EU, oftmals auch auf gleichem 

Boden. Beide verfolgen das Interesse, die EU nach außen hin zu vertreten sowie ihren Einsatz und ihre 

Erfolge in den Einsatzländern und in der Welt möglichst sichtbar zu machen. Informationszentren, in 

denen rund um die Uhr wertvolle Informationen verarbeitet werden und die für die frühzeitige 

Erkennung und eine angemessene Reaktion auf Probleme genutzt werden, werden von beiden 

gebraucht. Beide befinden sich jedoch momentan ebenso in einer ungewissen Lage. Die GD ECHO 

durchläuft durch die Zusammenlegung einen, wenn auch nicht grundlegenden, 

Transformationsprozess, während sich der noch junge EAD weiterhin in der Aufbau- und 

Konsolidierungsphase befindet. Soviel zu den augenscheinlichen Gemeinsamkeiten. Um bei der 

obigen Reihenfolge zu bleiben, beginnen die Unterschiede schon damit, dass der Europäische 

Auswärtige Dienst per Definition die politischen Interessen der EU nach außen hin vertritt. Der EU-

Katastrophenschutz ist ursprünglich als EU-internes Thema behandelt worden. Seit dem Tsunami in 

Südostasien 2004, kommt er jedoch immer häufiger im außereuropäischen Ausland zur Anwendung. 

In diesem Punkt wird auch noch ein anderer Unterschied deutlich. Der EAD vertritt, wie jeder 

Auswärtige Dienst eines Staates, in erster Linie politische Interessen. Sowohl die humanitäre Hilfe als 

auch der Katastrophenschutz sind, nicht zuletzt durch die Einverleibung humanitärer Grundsätze in 

ihre tägliche Arbeit, mehr am Allgemeinwohl der betroffenen Menschen interessiert. Politische 

Interessen können beispielsweise auch wirtschaftlicher Natur sein, die Entwicklung des jeweiligen 

Geschäftspartnerlandes nur am Rande behandeln und diese damit unter Umständen auch längerfristig 

einschränken. Die humanitäre Hilfe und der Katastrophenschutz beinhalten zwar das Element der 

Sichtbarkeit von Hilfe, was dem europäischen Interesse entspricht, jedoch wird die erste Hilfeleistung 

nicht aus Eigennutz, sondern basierend auf humanitären Grundsätzen getroffen. Des Weiteren 

                                                           
73 Wird in einem anderen Punkt ausführlicher diskutiert werden.  
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repräsentieren beide unterschiedliche politische Felder. Während der EAD hauptsächlich im Bereich 

der Außen- und Sicherheitspolitik tätig ist und dessen Instrumente und Mittel der nutzt, so bedient 

ECHO mehrheitlich den Bereich der Entwicklungspolitik. Diese Unterschiede bewirken auch in 

manchen Fragen unterschiedliche Sichtweise auf sich ergebende Herausforderungen. In einem Hearing 

des EP zur Zukunft des EU-Katastrophenschutzes am 15. Juni dieses Jahres wurde dies an einem 

Beispiel deutlich. Es ging um die Frage, wie die hochrangigen Vertreter von ECHO und EAD ihren 

Beitrag zu dessen Zukunft leisten könnten. Ein Vertreter des EAD stellte heraus, die Stärke des EAD 

läge im Konflikt- und Katastrophenmanagement, was eine Kooperation mit ECHO sinnvoll mache. 

Dessen Vertreter machte jedoch umgehend klar, dass das „Management“ von Katastrophen nicht das 

Hauptziel des Katastrophenschutzes sei. Es wäre wichtig zu verstehen, durch Prävention und Vorsorge 

eine richtige und effektive Reaktion zu ermöglichen. Diese Reaktion dürfe man nicht als Verwaltung 

einer Katastrophe verstehen
74

, sondern als eine proaktive Hilfe. An deren Ende sollte im Idealfall, vor 

allem durch die humanitäre Hilfe, eine vollständige „Genesung“ der Gesellschaft und Natur stehen. 

Vertreter der Kommission und vor allem von GD ECHO betonten, eine gute Kommunikation und ein 

sinnvoller Informationsaustausch mit dem EAD sei das angestrebte Ziel. Die im Hearing angedeuteten 

Unterschiede in der Wahrnehmung und Interpretation von Katastrophenschutz bestätigt sich auch, 

wenn man den offiziellen Sprachgebrauch im Bezug auf Krisen betrachtet. Im Internetauftritt des EAD 

findet man (noch) nichts über den Katastrophenschutz. Der Begriff „zivil“ wird lediglich im 

Zusammenhang mit Krisenmanagement, im Rahmen der Außenpolitik allgemein, sowie im 

Zusammenhang mit dem Instrument für die Stabilität der EU gebraucht. Auch wenn das Mandat der 

EU zur Ausarbeitung und Implementierung präventiver Strategien erwähnt wird, so wird dem Konzept 

der GSVP und seinen erfolgten Missionen im Bereich der Außenpolitik dennoch Vorrang eingeräumt. 

Die GSVP ist immer noch hauptsächlich militärischer Natur und kann im Sinne des 

Katastrophenschutzes, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt als proaktiv bezeichnet werden. Im 

Gegensatz dazu verfolgt die Kommission im Grundsatz eine Strategie, die nicht ausschliesslich auf 

Abwehr, sondern auch ausdrücklich auf Prävention und Bereitschaft ausgelegt ist und damit einen 

proaktiven und weitreichenden Charakter hat. Aufgrund der bestehenden Unterschiede in der 

Wahrnehmung und Interpretation von Informationen, muss jegliche Zusammenarbeit und jeglicher 

Austausch von beiden Seiten mit Bedacht angegangen werden. Geschieht dies, bieten die momentanen 

Veränderungsprozesse beiderseitig auch Chancen, um Synergien zu „win-win“-Resultaten 

umzumünzen. Ein wichtiger Indikator für die Entwicklung dieser Verbindung, die beide Seiten 

offenkundig anstreben, wird voraussichtlich der allseits erwartete Bericht der Hohen Vertreterin der 

EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Catherine Ashton, sein. 

Neben der Frage der Beziehung des EU-Katastrophenschutzes nach außen, muss sich auch die Frage 

nach der Arbeitsbeziehung zu den anderen beiden großen EU-Institutionen, EP und Rat, gestellt 

                                                           
74 Management ist letztlich genau dies: eine Verwaltung. 
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werden. Grundsätzlich gilt auch hier: Hat man für zwei verwandte Themen einen gemeinsamen 

Ansprechpartner, sollte dies ein Vorteil sein. In unserem Fall würde dies heissen, dass die GD ECHO 

der zentrale Ansprechpartner sowohl in Sachen humanitärer Hilfe, als auch in Sachen 

Katastrophenschutz sein wird. Damit könnten praktische Anfragen sowie andere Aspekte der 

regelmäßigen Arbeitsbeziehungen zeitsparender, klarer, unkomplizierter und direkter ablaufen. 

Allerdings müssen diese theoretischen Vorteile müssen zunächst einmal in die Tat umgesetzt werden. 

Vor dieser Herausforderung steht nun die Generaldirektion. Das EP und der Rat haben, gemäß ihrer 

Reaktionen auf den Vorschlag der Kommission und insbesondere auf die Zusammenlegung positiv 

reagiert. Der theoretische Vorteil eines gemeinsamen Daches für Katastrophenschutz und humanitäre 

Hilfe kann jedoch nur dann zu einer effizienteren Zusammenarbeit mit den anderen EU-Institutionen 

führen, wenn die Zuständigkeiten und Rollen innerhalb der GD ECHO klar zugewiesen werden und 

nach außen hin transparent sind. Die von EP und Rat geäußerten Hoffnungen auf positive Effekte der 

Zusammenlegung könnten so bestätigt werden.  

Neben den institutionellen Mühlen, die durch die Zusammenlegung bewegt werden, wird  

selbstverständlich auch die Praxis des Katastrophenschutzes beeinflusst. Hier gibt es heute 

verschiedene Trends und daraus resultierende Meinungen, die alle beteiligten Akteure betreffen. Eine 

Beobachtung ist z.B., dass die Grenzen zwischen Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe immer 

weiter verschwimmen. Zum besseren Verständnis ist es nötig, die klassische Rollenverteilung bei 

Einsätzen zu kennen. Der Katastrophenschutz beschreibt die Art von Hilfe, die: (1) so früh wie 

möglich, oft nur wenige Stunden nach Eintritt der Katastrophe eintrifft und erste Hilfe leistet, (2) dies 

durch z.T. schweres Gerät erfüllt und in vielen verschiedenen Bereichen tätig ist (Wasseraufbereitung, 

medizinisches Personal bis hin zu Such- und Rettungsteams) und (3) letztlich, nach etwa 2 Wochen, 

das Feld schrittweise der humanitären Hilfe und dem langfristigen Wiederaufbau überlässt. Der dritte 

Punkt ist bei dem angesprochenen Problem von Bedeutung, es geht dabei um die Frage, wie lange 

Katastrophenschutzteams am Einsatzort bleiben. Problematisch ist, dass die eingesetzten Teams in 

jüngster Zeit immer länger vor Ort bleiben müssen und somit hohe finanzielle Mehrkosten entstehen. 

Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass die humanitäre Hilfe und der Katastrophenschutz für längere 

Zeit als ursprünglich vorgesehen parallel zueinander bzw. miteinander arbeiten. Dies scheint auf den 

ersten Blick kein Problem zu sein. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass die finanziellen 

Mehraufwendungen sowohl für die EU, als auch für die MS eine erhebliche Herausforderung 

darstellen. Außerdem unterscheidet sich die Zusammenstellung der Katastrophenschutzteams von der 

der humanitären Hilfe. Während Letztere fast ausschließlich zivilem Personal besteht, das auch als 

solches auftritt, ist dies beim heutzutage praktizierten Katastrophenschutz der EU und seiner MS oft 

nicht der Fall. Der Einbezug militärischer Mittel in Katastrophenschutzeinsätzen, meist in Form von 

Transportmitteln, teilweise auch von Personal, ist heute keine Seltenheit mehr. In Pakistan war dies 

hilfreich, in Haiti teilweise ebenso. Jedoch äußern Nicht-Regierungsorganisationen, die sowohl im 

Katastrophenschutz als auch in der humanitären Hilfe tätig sind, bereits seit längerem Bedenken bzgl. 
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der Zusammenarbeit mit Militärs. Auch wenn man die extremen Negativbeispiele einer solchen 

Zusammenarbeit, z.B. in Afghanistan und teilweise in Haiti außen vor lässt, wird selbst das Know-

how von Militäreinheiten hinsichtlich Transport und Logistik nicht immer positiv bewertet. Bedenken 

werden dabei in erster Linie darüber geäußert, wie zivile, neutrale und unabhängige Helfer von der 

notleidenden Bevölkerung im Einsatzgebiet wahrgenommen werden. Eine kritische 

Selbsteinschätzung reicht hierbei zumeist nicht aus. Die Akzeptanz der fremden Einsatzteams im 

eigenen Land hängt nämlich maßgeblich davon ab, ob die einheimische Bevölkerung den humanitären 

Gedanken der Organisationen für glaubwürdig erachtet oder nicht. Uniformierte Helfer erwecken 

leicht den Eindruck, dass mit der Hilfe nicht bloß rein humanitäre Zwecke, sondern v.a. die des 

eigenen Landes verfolgt werden. Bei großen Katastrophen besteht heutzutage allgemein der Konsens, 

dass der Katastrophenschutz in manchen Situationen nicht gänzlich ohne militärische Hilfe 

auskommen kann. Dennoch wird deren Einsatz von den meisten Akteuren weiterhin als letztmögliche 

zu favorisierende Option betrachtet. Selbst wenn man zu der Überzeugung käme, man könne die 

Gesamtlast allein auf zivile Schultern übertragen, wäre es damit allein nicht getan. Die Uniformierung 

beschränkt sich nämlich nicht nur auf militärisches Personal. In einer Veranstaltung der EU-

Kommission zum Katastrophenschutz, merkten Nicht-Regierungsorganisationen mit Felderfahrung im 

Katastrophenschutz bzw. in der humanitären Hilfe erst kürzlich an, dass auch zivile 

Katastrophenschutzteams mancher europäischer Länder militärähnliche Uniformen tragen würden. Die 

Betrachtung der Perspektive der jeweiligen Bevölkerung ist hierbei wichtig: Während sich die 

Menschen aus dem Herkunftsland dieser Teams dem Unterschied zwischen deren Uniformen und 

denen von Militärs bewusst sind, und somit keinesfalls an deren Neutralität zweifeln, kann das Tragen 

solcher Uniformen in anderen Ländern irreführend sein. So kann es schnell passieren, dass neutrale, 

humanitäre europäische Einsatzteams mit militärischen verwechselt werden, die ihre persönlichen 

Staatsinteressen verfolgen. Dies kann gefährliche Konsequenzen für die Einsatzteams an sich und 

durchaus auch für die gesamte Hilfsmission haben.  

Die offensichtliche Tendenz, dass Katastrophenschutzeinsätze immer häufiger im nichteuropäischen 

Ausland stattfinden, stellt europäische Nicht-Regierungsorganisationen vor grundsätzliche Probleme. 

In den rechtlichen Grundsätzen ist deren Arbeit nämlich hauptsächlich für Einsätze innerhalb Europas 

ausgelegt. Durch die Ausweitung von Katastrophenschutzmaßnahmen auf Einsatzgebiete außerhalb 

der EU-Grenzen, werden diese Organisationen mitunter vor eine Entscheidung gestellt: Entweder sie 

reformieren sich und ihrer Arbeitsgrundsätze, um sich so besser auf die sich verändernden 

Gegebenheiten einzustellen, oder sie tun dies nicht und können so weiterhin nur innereuropäisch 

einsetzt werden. Nicht zuletzt aber auch aufgrund der steigenden Kosten für außereuropäische 

Einsätze, fordern immer mehr Stimmen eine Beschränkung dieser Einsätze, das bedeutet im 

Umkehrschluss eine Rückkehr zum ursprünglichen Katastrophenschutz, der in erster Linie innerhalb 

Europas agiert. 
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5.3. Finanzierung 

Bei der Durchsetzung politischer Projekte wie dem Gemeinschaftsverfahren, sind Finanzierungsfragen 

von grundlegender Bedeutung. In den Phasen der Planung und Implementierung müssen zahlreiche 

Fragen besprochen werden: Woher soll das nötige Geld kommen, welchen Umfang soll das Budget 

haben, für welche Zwecke soll welche Art von Finanzierung einsetzt werden und schließlich, wie kann 

eine Doppelfinanzierung vermieden werden? Erst eine Klärung dieser Fragen ermöglicht eine 

genauere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Vorhabens, insbesondere im Rahmen gemeinsamer 

EU-Politiken. Wenn es um die Umsetzung von politischen Entscheidungen und somit auch um die 

Implementierung der beschlossenen Finanzierungswege geht, so reflektieren die letztlich 

aufgebrachten Summen verschiedener Regierungen und Institutionen nicht immer den Feuereifer, mit 

dem vorher zugunsten der Entscheidung votiert wurde.  

Im Falle des Katastrophenschutzes ist die Finanzierungsfrage besonders zentral. Führt man sich vor 

Augen, dass die Kommission für diesen Bereich jährlich lediglich über 25 Millionen Euro verfügt, ist 

dies in Anbetracht der steigenden Zahl von Katastrophen nicht annähernd ausreichend. Wie bereits 

weiter oben erwähnt, ist das Mandat des Katastrophenschutzes ein koordinatorisches. Man könnte also 

annehmen, eine solche Summe sei für Trainings- und Koordinierungsleistungen ausreichend. Dem 

gegenüber stehen allerdings zwei Sachverhalte. Erstens, die steigende Anzahl von Katastrophen und 

damit auch die von Katastrophenschutzeinsätzen sowie zweitens, die in Zeiten anhaltender 

Wirtschaftskrisen und daraus resultierender „Rettungspakete“ für EU-Mitgliedstaaten wachsende 

Problematik der Finanzierung der Einsätze seitens dieser Mitgliedstaaten. Veranschaulicht in einer 

Graphik, zeichnet sich bzgl. der Anzahl von Katastrophen, eine exponentiell ansteigende Kurve 

gegenüber einer gleichzeitig sinkenden Kurve der Finanzmittel von Mitgliedstaaten für die 

Finanzierung von Einsätzen ab. Erschwerend kommt noch hinzu, dass dem Katastrophenschutz in 

vielen Ländern Europas nicht mit dem gleichen Eifer nachgegangen wird, wie dies beispielsweise in 

anderen Politikbereichen wie der humanitären Hilfe der fall ist und wie es die aktuelle Lage gebieten 

sollte.  

Zum jetzigen Zeitpunkt und in der Kommissionsmitteilung selbst, wird diese Angelegenheit noch 

nicht zu einer zentralen Frage erklärt. Auch wenn das EP, in seinem ENVI-Berichtsentwurf bzgl. der 

Zusammenlegung der zwei Informationszentren zu finanzieller Effektivität drängt, und auch der Rat 

Kosteneffizienz anmahnt, so sind Finanzierungsmodelle im Vorschlag der Kommission noch kaum 

erwähnt. Dabei gibt es bereits einige Anzeichen dafür, dass der Finanzrahmen von 25 Millionen Euro 

bei weitem nicht ausreicht. So bestätigte ein hochrangiges Kommissionsmitglied unlängst bei einer 

Veranstaltung, an der Vertreter vieler Nicht-Regierungsorganisationen teilnahmen, dass ein Großteil 

des Jahresbudgets 2011 bereits zur Jahresmitte fast aufgebraucht sei. Vor allem die Finanzierung von 

Transport- und Logistikkosten, an der sich die Kommission maximal zur Hälfte beteiligt, sollte laut 

den Stellungnahmen des Rates und des EP ausgebaut werden. Anhand dieser Überlegungen wird u.a. 
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der Einbezug des Privatsektors, als eine innovative Finanzierungsmöglichkeit von Transport und 

Logistik, in Erwägung gezogen. Es ist jedoch äußerst fraglich, ob solche Maßnahmen den 

vorhandenen Mehrbedarf decken können. 

Welche Möglichkeiten sind also nötig, um eine nachhaltige und angemessene Finanzierung zu 

gewährleisten? Von welchen Größenordnungen muss ausgegangen werden, wenn von erforderlichen 

Mehraufwendungen die Rede ist? Es gibt eine Möglichkeit, die Budgets der Kommission nachträglich 

aufzustocken, diese zieht jedoch komplizierte und langwierige Prozesse nach sich. Der Finanzrahmen 

des aktuellen Finanzierungsinstruments läuft am 31.Dezember 2013, also in etwas weniger als 

zweieinhalb Jahren, aus. Die humanitäre Hilfe rechnet bis zu diesem Datum mit über einer Milliarde 

Euro pro Jahr, inklusive Finanzreserven
75

. Vor diesem Hintergrund, und da nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass die Anzahl von Katastrophen in den nächsten Jahren sinken wird, wird es von 

Nöten sein, zum Auslauf des Finanzinstrumentes für einen deutlichen Anstieg des Budgets zu 

plädieren. Dadurch wird eine neue Situation entstehen, denn der Katastrophenschutz ist nun in den 

Budgetverhandlungen institutionell in der GD ECHO verankert. Daraus könnten sich durchaus auch 

Chancen ergeben, ein besseres Gleichgewicht in der Finanzierung von humanitärer Hilfe einerseits 

und Katastrophenschutz andererseits sicherzustellen, was auch die praktischen Erfordernisse stärker 

reflektieren würde. Bis dahin vergeht jedoch wertvolle Zeit. Die Kommission steht daher in Zeiten 

wirtschaftlicher Probleme in Europa vor der schwierigen Aufgabe, finanzielle Ressourcen zu 

generieren. Es wird in weiteren Vorschlägen der Kommission zum Katastrophenschutz, welche Ende 

dieses Jahres erwartet werden, deutlich werden, welche Richtung in dieser Hinsicht eingeschlagen 

werden wird. Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme vieler MS und in Zeiten, in denen sie im Rat 

eindeutig für Kosteneffizienz plädieren, wird es der Kommission kaum gelingen, kurzfristig 

Mehreinnahmen zu generieren. EU-Länder wie Deutschland, die es sich finanziell leisten könnten, 

werden aufgrund eines immer größer werdenden Ungleichgewichts in der Finanzierungsleistung 

zwischen den Mitgliedstaaten, kaum für Mehrausgaben zu überzeugen sein. Wahrscheinlich ist, dass 

die Kommission versuchen wird, alle noch nicht ausgeschöpften Finanzierungsmöglichkeiten voll und 

ganz zu erschöpfen. Sollte dies dennoch nicht ausreichen, wird die Einforderung von Mehrausgaben 

von den Mitgliedstaaten unvermeidbar sein.  

5.4. Prävention 

Während die Vorsorge für und die Reaktion auf Katastrophen im Kommissionsdokument im 

Vordergrund steht, wird die Prävention zu Recht als wichtige Säule des Katastrophenschutzes genannt. 

Prävention ist im Katastrophenschutz genauso von Bedeutung, wie in der Außen- und 

Sicherheitspolitik, im Umweltschutz oder auch in der Wirtschaft. Zum besseren Verständnis der 
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Begrifflichkeit Prävention, lohnt sich ein Blick vom politischen Gebrauch des Wortes hin zu seiner 

medizinischen Verwendung, hierbei ergibt sich u.a. folgende Erklärung:  

ĂPrªvention bedeutet Vorbeugung:  

Die meisten Krankheiten sind nicht angeboren, sondern im Laufe des Lebens erworben. Jeder hat die 

Chance, möglichen Erkrankungen aktiv vorzubeugen. Neben dem individuellen Verhalten kann aber 

auch durch Veränderungen in der Lebenswelt ein Beitrag geleistet werden, um Krankheitsrisiken zu 

verringern.  

 

Auf diese Weise kann auch die Entstehung chronischer Krankheiten vermieden werden. Darüber 

hinaus lassen sich durch Impfungen bestimmte Krankheiten verhindern. In der Fachsprache nennt 

man dies "Primärprävention" .  

 

Wer regelmäßig zu Früherkennungsuntersuchungen geht, nimmt hingegen an der "Sekundär-

prävention" teil. Wenn eine Krankheit früh erkannt wird, sind die Behandlungs- und 

Heilungsmöglichkeiten besonders gut.  

 

Und selbst bei schweren Krankheiten kann im Rahmen der "Tertiärprävention" noch vieles getan 

werden, um die Verschlimmerung der Krankheit zu verhindern und Folgeschäden zu vermeiden. So 

lªsst sich etwa im Rahmen von RehabilitationsmaÇnahmen der Gesundheitszustand stabilisieren.ñ
76

 

Diese medizinische Definition und der Gebrauch des Begriffes Prävention erscheinen auf den ersten 

Blick augenscheinlich. Übertragen auf den Katastrophenschutz, wird die Vielzahl der 

Deutungsmöglichkeiten des Begriffes offensichtlich. Nach dem oben angegebenen, grundsätzlichen 

Verständnis von  Prävention als Vorbeugung, wird der Ausdruck im Folgenden weiter präzisiert und 

differenziert. Bei Primärprävention handelt es sich um die Verhinderung von Krankheiten. Übersetzt 

auf den Katastrophenschutz bedeutet dies, dass präventive Maßnahmen dazu beitragen können 

Katastrophen zu verhindern. Daraufhin wird Sekundärprävention ins Spiel gebracht, die bei  

frühzeitigem Erkennen einer Krankheit eine optimale Heilungschance voraussagt. Auf den 

Katastrophenschutz angewendet hieße das, dass bei frühzeitiger Erkennung einer Katastrophe 

mögliche Folgeschäden durch Warnungen und Vorkehrungen minimiert werden können. Zuletzt geht 

der Text auf die Tertiärprävention ein. Selbst bei bereits eingetretenen, schweren Krankheiten, können 

schlimmere Folgen vermieden und Patienten stabilisiert werden. Für den Katastrophenschutz bedeutet 

das, dass auch nach Eintritt einer schweren Katastrophe, bestimmte Maßnahmen einer 

Verschlimmerung der Situation präventiv entgegenwirken und dadurch die Lage stabilisieren können. 

Mithilfe der medizinischen Begriffsbestimmung, lässt sich Prävention also für drei verschiedene 

Situationen anwenden: Im ersten Fall verhindert Prävention, dass etwas geschieht. Im zweiten Fall ist 

ein Problem bereits eingetreten, ihm wird jedoch durch frühzeitige Erkennung optimal 

entgegengewirkt und im dritten Punkt ist die Situation bereits prekär, kann aber noch Schlimmeres 

vermieden werden. Auf den Katastrophenschutz übertragen könnte man daher zusammenfassen, dass 
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präventive Maßnahmen sowohl als Prävention im Sinne von Verhinderung, als auch als Vorbeugung 

und sogar als Reaktion auf Katastrophen verstanden werden können. Dies repräsentieren letztlich die 

drei Phasen des Katastrophenmanagementzyklus.  

Was die Kommission unter Prävention versteht und wie sie diesen Begriff verwendet, kann 

verdeutlicht werden, wenn man ihre Tätigkeiten in diesem Bereich zusammenfasst. Hierbei sind 

insbesondere zwei herauszustellen
77

. Erstens handelt es sich um die Entwicklung sogenannter 

wissensbasierter Präventionspolitik. Dies ist besonders anspruchsvoll, da die Prävention  

unterschiedlicher Arten von Katastrophen, über verschiedene Mitgliedstaaten verteilt ist und einen 

unterschiedlichen Grad hinsichtlich ihrer Entwicklungsstufe besitzt. In diesem Bereich muss jedoch 

noch viel mehr Informationsaustausch stattfinden, als dies momentan der Fall ist. Der zweite 

Tätigkeitsbereich behandelt die Entwicklung von Risikoabschätzungen, demnach ein Register mit den 

unterschiedlichsten Arten und Formen großer Katastrophen entstehen soll. Zusätzlich sollen in diesem 

Register Abschätzungen zu den zu treffenden Maßnahmen stehen. Dies dient dazu, sich auf 

Katastrophen, gemäß deren Anforderungen, vorbereiten und ggf. reagieren zu können. Auf dieser 

Grundlage sollen zukünftig minimale Standards der Prävention für die EU-Mitgliedstaaten entstehen. 

Diese Punkte betreffen letztlich alle drei Bereiche. Durch Informationsaustausch, Training sowie die 

Herausbildung wissensbasierter Präventionspolitik, ließen sich Katastrophen entweder früher erkennen 

oder gar ganz vermeiden. Bezüglich der Risikoabschätzungen, steht in erster Linie die bessere 

Vorbereitung für den Ernstfall im Vordergrund, d.h. um Vorsorge und die Gewährleistung einer 

besseren Reaktionsfähigkeit.  

Es ist kein Geheimnis, dass Naturkatastrophen nur begrenzt vorherseh- und vorhersagbar sind, 

infolgedessen ist es auch umso schwieriger, sie zu verhindern. Was sollte dann das Ziel einer EU-

Katastrophenschutzpolitik sein? Die Präventionspolitik müsste mit all der ihr zu Verfügung stehenden 

Kraft versuchen, die ursächlichen Phänomene von Katastrophen zu verstehen. Ziel sollte dabei sein, 

über eine bessere Vorsorge („Sekundärprävention“), schrittweise hin zu wirklicher Vorbeugung und 

schließlich Katastrophen zu verhindern („Primärprävention“). Allgemein wird erwähnt, dass die 

heutige Katastrophenschutzpraxis immer noch zu reaktiv ist („Tertiärprävention“), deshalb stellt sich 

die Frage, wie man dies verbessern könnte, ausgenommen der weiter oben erwähnten Aktivitäten. 

Möglich wäre beispielsweise, engere Verbindungen mit dem Informationstechnologiesektor zu 

knüpfen. Auf der Konferenz über die Zukunft des EU-Katastrophenschutzes, am 15.06. dieses Jahres, 

wurde von einer Repräsentantin des Instituts für den Bürgerschutz- und Sicherheit des Gemeinsamen 
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Forschungszentrums der Kommission
78

 eindrucksvoll dargestellt, dass es in diesem Bereich bereits 

eine Vielfalt an Möglichkeiten zum Tragen kommen: Neue satellitengesteuerte Telefon-, Ortungs-, 

Navigations- oder Geoanalysesysteme, könnten als Reaktion auf Katastrophen und auch zu deren 

frühzeitiger Erkennung bzw. Verhinderung eingesetzt werden. Um das vorhandene technische Know-

how aber weiterhin besser an die Erfordernisse der Prävention anzupassen, müsste man in einen 

verstärkten Dialog treten. So könnte auch gewährleistet werden, dass die Endgeräte nicht zu teuer sind 

und damit für Kommission und MS erschwinglich bleiben. Die Weiterentwicklung von 

Frühwarnsystemen kann ebenfalls nicht oft genug erwähnt werden. Mit einer technisch angepassten, 

gut ausgebildeten und koordinierten Frühwarnzentrale, könnten das vorhandene Wissen sowie alle 

notwendigen Informationen rund um die Uhr gesammelt und ausgewertet werden. Es müssten 

Spezialisten aus unterschiedlichen Feldern in einem solchen Zentrum zusammenkommen. Weniger die 

bessere Koordination im Katastrophenfall, sondern vielmehr und verstärkt die Früherkennung oder gar 

Vermeidung von Katastrophen, sollte dann im Vordergrund stehen. Will die Kommission die 

Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes vorantreiben, muss sie in den nächsten Monaten noch 

viel tun. 

5.5. Kohärenz 

Die vorangegangenen Punkte behandelten bereits verschiedene Aspekte, die zu einer verbesserten 

Abstimmung verschiedener Akteure im Bereich des EU-Katastrophenschutzes führen können. Der 

Bedarf eines intensiven Austauschs innerhalb der Kommission, gegenüber dem EAD, anderen EU-

Institutionen, den Mitgliedstaaten oder in Bezug auf die Finanzierung, wurde in dieser Studie ebenfalls 

mehrfach erwähnt. Der Katastrophenschutz steht in einer kausalen Wechselbeziehung zu vielen 

verschiedenen Themenbereichen und kann nicht nachhaltig vorangebracht werden, wenn kein 

Austausch stattfindet, bzw. der gesamte Austauschprozess nicht kohärent ist.  

In Gesprächen, die ich während meiner Studie mit verschiedenen Akteuren im Umfeld des 

Katastrophenschutzes der EU führte, machten deutlich: neben der Prävention besteht v.a. in der 

Politikkohärenz noch dringender Nachholbedarf .  

Befassen wir uns mit dem Umwelt- und Klimaschutz. Es ist nicht neu, dass die kontinuierliche 

Zunahme von Naturkatastrophen eine der sichtbaren Folgen des Klimawandels sowie gravierender 

Umweltprobleme darstellt. Aus mehreren praktischen Gründen, erscheint daher die Notwendigkeit 

einer engen Kooperation mit dem Politikfeld Umweltpolitik und Klimaschutz logisch. Hinsichtlich der 

Prävention, ist eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich v.a. das Verstehen von 

Vorgängen, die zu Naturkatastrophen führen, ebenso genauere Vorhersagen zu treffen und 

möglicherweise deren zukünftige gänzliche Verhinderung. Diesen Herausforderung kann nur 
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entsprochen werden, wenn man sich verstärkt den Erkenntnissen und Errungenschaften der 

Klimaforschung und des Umweltschutzes zuwendet. In diesem Zusammenhang existieren innerhalb 

der EU sowie seitens des Katastrophenschutzes kaum explizite Querverbindungen. Auch im aktuellen 

Vorschlag der Kommission werden diese Themen nicht erwähnt. Essentiell hinsichtlich der Prävention 

von Naturkatastrophen, wäre die Eindämmung des Klimawandels durch Maßnahmen zum Schutz der 

Natur, wie der Schutz des Waldes oder die Bekämpfung von Wüstenbildung. Zur Veranschaulichung: 

Überflutungen sind Indikatoren für einen fortschreitenden Klimawandel und schmelzende Gletscher, 

immer extremere Temperaturschwankungen haben das vermehrte Auftreten von Waldbränden zur 

Folge. Die Rodung von Wäldern unterstützt diese Entwicklung und hat direkte Auswirkungen für die 

bewohnten Gebiete
79

, auch die zunehmende Wüstenbildung verschärft die Lebensbedingungen der 

ansässigen Menschen zusehends. Diese Beispiele sind stellvertretend für die Notwendigkeit, sich im 

Rahmen des Katastrophenschutzes auf politischer Ebene, mit anderen Gremien innerhalb sowie 

außerhalb der EU auszutauschen und auseinanderzusetzen.  

Ein weiterer Bereich, der mit dem Thema Katastrophenschutz eng zusammenhängt, ist die 

Ressourcenpolitik. Die Suche nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen und aktuell auch zur 

Atomenergie steht mit Katastrophen in engem Zusammenhang. In Fukushima musste man vor kurzem 

schmerzlich feststellen, dass die Umweltverträglichkeit von Industrieanlagen, wie beispielsweise 

Kernkraftwerken, schwer einzuschätzen ist
80

. Nachdem das Erdbeben und die dadurch ausgelöste 

Flutwelle bereits eine beträchtliche Verwüstung angerichtet hatten, brachte die anschließende 

weitgehende Zerstörung des Kernkraftwerks weitaus weitreichendere und langwierigere 

Konsequenzen mit sich. Andere Formen der Energiegewinnung, wie etwa Biogas, sind aufgrund ihrer 

unbekannten langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt umstritten. Das Ringen um Öl und weitere 

Ressourcen, wirkt sich ebenfalls dauerhaft negativ auf Natur und Umwelt aus. Eine nachhaltige 

Ressourcenpolitik kann eine bessere Prävention hinsichtlich der Eindämmung von Naturkatastrophen 

und der Verhinderung von schweren Industrieunfällen erreichen. 

Anknüpfungspunkte mit dem EU-Katastrophenschutz gibt es auch hinsichtlich der Innenpolitik der 

Union, vor allem was die legislativen und strukturellen Unterschiede innerhalb der EU anbelangt. Der 

Katastrophenschutz hat nicht in allen Ländern die gleiche Struktur. Er ist teilweise in verschiedenen 

Ministerien angesiedelt sowie unterschiedlich ausgerichtet und ausgebaut. Im Bereich der Innenpolitik 

der EU gibt es den größten Grad an politischer Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg, er stellt 

aber gleichzeitig eine große Herausforderung für die EU in Brüssel und Straßburg dar. Denn bei der 

Abstimmung über innenpolitische Strukturen und Richtlinien, verweisen die Mitgliedstaaten schnell 

auf das Subsidiaritätsprinzip. Die Kommission macht in diesen Fällen wiederum deutlich, dass die 

                                                           
79 Durch die Abholzung von zu viel Wald in bergigen Regionen, können Schlamm- oder Schneelawinen 
ungebremst in bewohnte Täler hinabstürzen.  
80 Bei Industrieanlagen handelt es sich ebenfalls um einen wichtigen Bereich der Industriesicherheit. Die 
Giftschlammkatastrophe in Ungarn vergangenes Jahr ist ein Beispiel einer solchen Gefahr.   
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Definition des Katastrophenschutzes im Artikel 196, AEUV absichtlich Spielräume für verschiedene 

mitgliedstaatliche Systeme des Katastrophenschutzes gelassen hat. Dennoch sind, insbesondere bzgl. 

ziviler Strukturen, sowie bei der Schaffung und Einhaltung von Mindestanforderungen eines 

effektiven und gut organisierten Katastrophenschutzes, besondere Maßnahmen zur besseren 

Koordinierung von EU-Innenpolitik notwendig. Die EU kann keine Harmonisierung erzwingen, da 

dies ihre Kompetenzen überschreitet. Sie kann aber sehr wohl konstruktive Empfehlungen in diesem 

Gebiet aussprechen und versuchen die Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, diese im Sinne eines 

verbesserten europäischen Katastrophenschutzes anzunehmen. 

Neben diesen und anderen Politikfeldern, in denen die EU von einer verstärkten Zusammenarbeit 

profitieren könnte, gibt es auch noch einen bisher unerwähnten, praktischen Aspekt der Kohärenz. 

Dieser betrifft im Allgemeinen ein kohärenteres, gemeinsames und effektiveres Auftreten des 

europäischen Katastrophenschutzes, das an der Funktion des MIC und an praktischen Beispielen 

verdeutlicht werden kann. Das MIC ist im Regelfall auf die Aktivierung durch Staatsregierungen 

angewiesen. Seine Aktivierung erfolgt, wenn die MS die Kommission um Soforthilfe im Rahmen der 

Katastrophenabwehr bitten. Infolgedessen empfiehlt die Kommission, wie und vor allem was die MS, 

bezüglich der koordinierten EU-Soforthilfe, zu einem Katastrophenabwehreinsatz beitragen könnten. 

Die EU hat im Katastrophenschutz eine rein koordinierende Funktion und die MS behalten sich zu 

jeder Zeit den Einsatz ihrer Teams vor. Des Weiteren sind die MS keinesfalls dazu verpflichtet, die 

Ratschläge der Kommission zu befolgen oder überhaupt an einem von der EU koordinierten Einsatz 

teilzunehmen. Demnach können die Mitgliedstaaten auch bilateral handeln, d.h. direkt auf eine 

Anfrage des jeweiligen Landes reagieren, in dem eine Katastrophe stattgefunden hat. Die auf diese 

Weise entsandten Einsatzteams werden nicht von der EU-Koordination erfasst. Dies kann in der Praxis 

gut funktionieren, es besteht allerdings die Gefahr von Dopplungen, wenn die EU-Koordination über 

die Entsendungen nicht präzise genug informiert wird. Dies hat nicht nur Missverständnisse, sondern 

schlimmstenfalls auch eine eingeschränkte Effektivität von Katastrophenabwehreinsätzen vor Ort zur 

Folge. In diesen Fällen unterwandert ein bilateraler Alleingang von EU-Mitgliedstaaten die 

Katastrophenabwehr der Union. Der Kommission sind in dieser Angelegenheit allerdings weitgehend 

die Hände gebunden, da sie aufgrund der momentanen rechtlichen Situation nicht in der Lage ist, die 

bilaterale Katastrophenabwehr der Mitgliedstaaten einzuschränken oder gar zu verbieten. Wie im Falle 

der EU-Innenpolitik, kann sie bei den Mitgliedstaaten lediglich intensiv für die gemeinsame 

Koordination werben und darauf hoffen, dass zumindest der Großteil der Soforthilfe der EU-

Mitgliedstaaten vom MIC und dem gemeinsamen Katastrophenabwehrkoordinierungssystem 

Gebrauch macht. Dies würde den Mitgliedstaaten ebenfalls zu Gute kommen und eventuelle 

Unannehmlichkeiten vermeiden. Als Beispiel kann hier der diesjährige Einsatz eines deutschen 

Helferteams nach der Katastrophe in Japan angeführt werden. Nach zuerst widersprüchlichen 

Informationen, bekam die Kommission von der japanischen Regierung den Hinweis, vorerst keine 

Such- und Rettungsteams ins Katastrophengebiet zu schicken. Die deutsche Regierung entschied 
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dennoch auf bilateraler Ebene, ein solches Einsatzteam nach Japan zu entsenden. Die Helfer warteten 

in Tokio tagelang auf ihren Einsatz und fuhren letztlich ohne dessen Durchführung zurück nach 

Hause, da man sie zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht brauchte. Dieses Missverständnis wäre 

zu vermeiden gewesen, hätte die Bundesregierung konsequenter im Rahmen der EU-Koordinierung 

gehandelt.  

Ein weiterer Punkt, der an dieser Stelle angesprochen werden muss, ist die Einbindung von 

Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlicher Kräfte in den Katastrophenschutz. Bekannte 

Organisationen, wie das Internationale Rote Kreuz mit seinen verschiedenen nationalen Verbänden, 

sind vor allem im Rahmen der Hilfe der VN gut in den Katastrophenschutz integriert. In den ersten 

Stunden nach dem Eintritt einer Katastrophe sind die einheimischen NROs sowie 

zivilgesellschaftlichen Organisationen zuerst am Ort des Geschehens. In den Vorschlägen der EU 

werden diese Akteure jedoch kaum erwähnt, dabei hätte die EU allen Grund mit ihnen eng 

zusammenzuarbeiten. Durch eine bessere Koordinierung mit lokalen und regionalen Organisationen, 

könnte der Einsatz von EU-Teams effektiver kosteneffizienter werden. Sicherlich gibt es von Land zu 

Land große Unterschiede hinsichtlich der Qualität der Ausbildung der angesprochenen Akteure und 

auch in Anbetracht dessen, wie gewinnbringend eine enge Kooperation sowohl in der Vorsorge als 

auch in der Reaktion sein kann. Dennoch müsste neben der erwähnten Kooperationsdimension EU-

VN, mehr in Synergien mit lokalen und regionalen Organisationen investiert werden. Hierbei liegt die 

entscheidende Frage darin, wie die EU den Katastrophenschutz versteht. Das MIC kann meist nur 

extern von Staaten aktiviert werden, daher ist das System des von der EU koordinierten 

Katastrophenschutzes primär intergouvernemental. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass 

Anstrengungen unternommen werden könnten, darüber hinaus auch NROs  und zivilgesellschaftliche 

Organisationen zu stärken. Momentan sieht es danach aus, dass die EU bei einer strengen 

intergouvernementalen Interpretation des Katastrophenschutzes bleibt. 

6. Anwendungsbeispiele  

Bevor ein Ausblick in die Zukunft des europäischen Katastrophenschutzes gewagt wird, sollen im 

letzten Teil der Studie einige bislang angesprochene Punkte exemplarisch dargestellt werden. 

Zunächst werden einige EU-Mitgliedstaaten sowie deren Interpretation und die grobe Struktur ihres 

Katastrophenschutzes vorgestellt, wobei die zentralen Unterschiede zwischen den MS deutlich werden 

sollen. Punkt 6.3. belegt am Beispiel Libyen, als ein sehr aktuelles Einsatzgebiet des europäischen 

Katastrophenschutzes, wie das aktuelle Konzept greifen kann und wo es nach jetzigem Stand 

Verbesserungen bedarf.  
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6.1. Länderbeispiel 1 ï Deutschland 

Deutschland ist aus mehreren Gründen ein Beispielland für den Katastrophenschutz. Zum einem 

verfügt es über eine sehr beständige Wirtschaft und ist zudem ein Motor für europäische 

Entwicklungen innerhalb und außerhalb der EU. Zum anderen stellt die Bundesrepublik mit dem 

Technischen Hilfswerk (THW) eine anerkannte und erfahrene Katastrophenschutzorganisation.  

Während des Kalten Krieges befasste sich der Katastrophenschutz in der BRD in erster Linie mit der 

Abwehr der Gefahr atomarer Angriffe. Nachdem dem Fall der Berliner Mauer, wurde diese 

Bedrohung nicht mehr als gegeben betrachtet und der Katastrophenschutz abgebaut. Diese 

Entwicklung erfuhr erst nach dem 11.09.2001 und zwei Flutkatastrophen an der Elbe, Ende der 90er 

und 2002, einen Wendung. Im Jahre 2003 wurde von der Zentralstelle Zivilschutz im Bundes-

verwaltungsamt eine „Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland“ veröffentlicht
81

 

und am 01.05.2004 nahm das neue „Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“ 

(BBK) seinen Dienst auf. Bevor auf einige Details des deutschen Katastrophenschutzes eingegangen 

wird, muss eine deutsche Besonderheit angesprochen werden. Durch das föderale politische System in 

Deutschland liegt der Katastrophenschutz nicht allein in der Hand des Bundes, sondern ist laut 

Grundgesetz (Artikel 30 und 70) sogar Sache der Länder. Diese haben jeweils eigene 

Gesetzesverordnungen, die den Katastrophenschutz eines jeden Landes regeln
82

. Dadurch existieren in 

den verschiedenen Bundesländern teils unterschiedliche Begriffsdefinitionen und 

Organisationsstrukturen. Die erforderliche Koordination des Bundes mit den Ländern stellt eine 

Herausforderung dar, der sich nicht föderal organisierte Staaten der EU nicht stellen müssen. Im neuen 

Strategiedokument wurde daher die Schlussbemerkung mit dem Untertitel „Trennlinien überwinden – 

Gemeinsam handeln!“ versehen. Ein Auszug daraus veranschaulicht dies: 

ĂAuch wenn das Grundgesetz, von den wenigen Ausnahmen des Artikels 91a abgesehen, keine 

ĂGemeinschaftsaufgabenñ im eigentlichen Sinn kennt, kann ein effektiver Bevºlkerungsschutz unter 

den neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen und den Anforderungen global agierender 

Hightech-Gesellschaften auf Dauer nur als Ătatsªchlich gelebte Gemeinschaftsaufgabe mit klar 

gegliederten Zustªndigkeitenñ wirkungsvoll geplant und vollzogen werden. Zur Realisierung dieser 

Aufgabe muss ein neues Denken in der Gefahrenabwehr, verbunden mit neuen Strategien für 

außergewöhnliche Gefahren- und Schadenlagen, auf allen politischen, administrativen und operativen 

Ebenen Einzug halten.ñ
83

 

 

                                                           
81 Siehe http://www.denis.bund.de/imperia/md/content/dokumente/43.pdf. 
82

 Vgl. als Beispiel die Verordnungen in Hessen und Sachsen unter www.argenaev-
sachsen.de/uploads/media/SaechsBRKG.pdf und 

http://www.hmdi.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/HMdI_Interne
t/med/c8e/c8e70d47-545e-3301-2892-8f18fc951cbc,22222222-2222-2222-2222-
222222222222,true. 

83 Siehe o.g. Dokument, Seite 55.   
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Seitdem wird versucht das eingeforderte neue Denken umzusetzen. Ähnlich wie im Verhältnis der EU-

Kommission zu ihren Mitgliedstaaten, stellt auch der Bund den Ländern Gelder sowie Informationen 

zur Verfügung und spricht Empfehlungen aus. Darüber hinaus können diese, zusätzlich zu ihren 

vorhandenen Ressourcen, auch die Bundesanstalt des Technischen Hilfswerks (THW) beanspruchen.  

 

Auch dieser, in Europa besonderen Kompetenzverteilung ist es zuzuschreiben, dass Deutschland 

gegenüber der EU als einer der stärksten Verfechter des Subsidiaritätsprinzips auftritt. So heißt es, in 

einer Sonderausgabe des BBK-eigenen Magazins „Bevölkerungsschutz“ zum Thema „Internationale 

Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz“ aus dem Jahre 2009
84

 u.a.: 

ĂAllein die Mitgliedstaaten sind in der Lage, die f¿r die nationalen Verhªltnisse optimalen 

grundlegenden Vorkehrungen zum Schutz ihrer Bevºlkerung zu treffen. [é] Deutschland wird daher 

aus tiefster Überzeugung nicht in seinen Anstrengungen nachlassen, das Subsidiaritätsprinzip 

hinsichtlich des Katastrophenschutzes in der Europªischen Union zu wahren.ñ
85

 

  

Auch hinsichtlich des MIC wird betont: 

ĂEine Umwandlung des MIC in eine operative Einsatzzentrale mit weisungsgebender Befugnis, was 

in der Diskussion immer wieder vorgebracht wird, wird aber auch künftig von Deutschland nicht 

mitgetragen werden können. Die Mitgliedstaaten müssen auch in Zukunft für die Einsätze ihrer 

Hilfsteams und Ausrüstung verantwortlich bleiben; die Gesamtsteuerung der Hilfseinsätze kann nur in 

der Verantwortung des betroffen, die lokalen Verhªltnisse kennenden Mitgliedstaates liegen.ñ
86

 

 

Gleichzeitig stellt das BBK heraus, dass es sehr daran interessiert und in der Praxis schon daran 

beteiligt sei, das Gemeinschaftsverfahren der EU in diesem Bereich zu stärken. Angeführt werden 

vierzehn bereitgestellte Module und verschiedene Trainings- und Ausbildungsangebote sowie die 

internationale Zusammenarbeit.
87

 Auch in der aktuellen politischen Diskussion hinsichtlich des 

Vorschlages der Kommission, ist ein ähnliches Verhalten zu beobachten. In einem Antrag der 

Regierungskoalition aus CDU-CSU und FDP, wird das Kommissionspapier grundsätzlich und in 

vielen inhaltlichen Punkten begrüßt. Gleichwohl wird gleich zu Beginn der Reaktion an die 

eingeschränkte Kompetenz der EU im Katastrophenschutz gemäß Artikel 196, AEUV erinnert und 

daran, dass die Mitgliedstaaten die alleinige Zuständigkeit besitzen
88

. Diese Haltung wurde auch von 

der Opposition im Grundsatz nicht kritisiert. In der diesbezüglichen Stellungnahme der Partei DIE 

LINKE wird das Subsidiaritätsprinzip ebenfalls deutlich gemacht. Der Unterschied liegt jedoch darin, 

dass dies nicht zu einem zentralen Anliegen gemacht wird, sondern den Besorgnissen um den 

                                                           
84 Siehe 
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Publ_magazin/bsmag_4_09.pdf?__bl
ob=publicationFile. 
85 Ebd. Seite 3. 
86 Ebd. 
87 Detaillierte Auflistung im Dokument auf Seite 5.  
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 Siehe Drucksache 17/5194 des Bundestages. Online einsehbar unter 
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Klimawandel als Mitauslöser für Naturkatastrophen sowie der ablehnenden Haltung, sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Instrumente in den Katastrophenschutz miteinzubeziehen, untergeordnet 

wird
89

.  

6.2. Länderbeispiel 2 ï Skandinavien: Gemeinsame Kooperation 

unterschiedliche Strukturen 

Die skandinavischen Staaten weisen sowohl Gemeinsamkeiten, als auch Unterschiede zum deutschen 

Verständnis und der Struktur von Katastrophenschutz auf. Dänemark und Schweden als EU-

Mitgliedstaaten sowie Island und Norwegen als EFTA-Länder, nehmen am Gemeinschaftsverfahren 

des EU-Katastrophenschutzes teil. In diesen Ländern herrscht zwar ein ähnliches Grundverständnis 

von Katastrophenschutz, verstanden als Teil eines umfassenden, inklusiven Sicherheitsbegriffs mit 

dem zivilen Bevölkerungsschutz, der neben militärischen und polizeilichen Maßnahmen existiert, sie 

weisen dennoch unterschiedliche Strukturen auf.  

 

Der erste Unterschied besteht in der institutionellen Anbindung des Katastrophenschutzes. In 

Norwegen ist das Prinzip vorherrschend, dass die Verantwortlichkeit über die Vorsorge und Reaktion 

auf mehrere Ministerien und deren jeweiligen Ressorts verteilt wird. Dabei besitzt das Ministerium für 

Recht und Polizei die Koordinierungskompetenz und vertritt den norwegischen Katastrophenschutz 

auch international. In Dänemark und Schweden ist der Katastrophenschutz wiederum im Ministerium 

für Verteidigung angesiedelt. Island unterscheidet in der Zuständigkeit zwischen nationalen und 

internationalen Einsätzen. Bei ersteren hat der oberste Vertreter der Polizei das Recht, auf 

nichtpolizeiliche Einsatzkräfte zurückzugreifen. Bei internationalen Katastrophen unterstehen  

mögliche isländische Hilfsteams dem Außenministerium, im Vergleich dazu ist das BBK in 

Deutschland im Innenministerium angesiedelt.  

Ein weiterer Unterschied besteht in der Art und Weise, in der die verschiedenen Hauptakteure des 

Katastrophenschutzes arbeiten. Während in Deutschland sowie in den meisten skandinavischen 

Ländern ehrenamtliche und hauptberufliche Helfern zusammenarbeiten, ist die maßgebliche 

Hilfsorganisation in Island ausschließlich ehrenamtlich tätig. Nur bei einem internationalen Einsatz, 

wird sie vom Außenministerium für Ihre Arbeit bezahlt. Insbesondere Dänemark verfolgt eine ähnlich 

föderale Strategie im nationalen Katastrophenschutz, während dies in den anderen skandinavischen 

Ländern nicht der Fall ist.  

 

Dennoch kooperieren skandinavische Staaten gut miteinander. Ein interessantes Beispiel hierfür ist die 

internationale humanitäre Partnerschaft, „International Humanitarian Partnership“ (IHP). Sie wurde 

1995 vom englischen Entwicklungsministerium DFID, dem dänischen Amt für Notfallmanagement, 

                                                           
89 Siehe Drucksache 17/4672 des Bundestages. Online einsehbar unter 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/058/1705809.pdf. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/058/1705809.pdf
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dem „Danish Emergency Management Agency“ (DEMA) und dem schwedischen Amt für 

Rettungsdienstleistungen, „Swedish Rescue Services Agency“ (SRSA) gegründet. Ursprüngliches Ziel 

dieser informellen zwischenstaatlichen Kooperation war es, praktischen, technischen und finanziellen 

Lastenausgleich zur Unterstützung von humanitären Einsätzen der VN zu schaffen
90

. Hierfür wurden 

grenzübergreifend in verschiedenen Bereichen Module zusammengestellt, die auch dem 

Katastrophenschutz nützen, wie beispielsweise logistische Module (v.a. Fahrzeuge). Seit seiner 

Gründung arbeitete dieses Bündnis mit seinen Teams in weltweit vierzig Notfällen zusammen, 

darunter u.a. bei den Überschwemmungen in Äthiopien, dem Erdbeben in Haiti im letzten Jahr sowie 

dem Erdbeben 2009 in Indonesien. Das IHP bietet darüber hinaus auch Trainings- und 

Weiterbildungskurse für Helfer der jeweiligen teilnehmenden Organisationen an.  

 

Dieses Beispiel  zeigt, dass verschiedene europäische Staaten trotz struktureller Unterschiede sehr 

effektiv in diesem Gebiet kooperieren können. Es sind auch solche Beispiele, auf die sich die 

Stellungnahme des REGI-Ausschusses im EP beziehen, wenn über eine bessere Integration von 

regionalen Kooperationen in das Gemeinschaftsverfahren gesprochen wird. Die Kommission selbst 

machte wiederholt deutlich, dass eine Modularisierung durchaus auch grenzübergreifend sein kann 

und auf diese Weise Einsatzteams aus unterschiedlichen Ländern zu den gleichen 

Themenschwerpunkten zusammenbringen kann. Dennoch sind im Rahmen des 

Gemeinschaftsverfahrens der EU noch zahlreiche Details zu klären. Eine Kooperation wie bei den 

oben genannten Ländern im IHP, wäre im Rahmen der EU-Koordinierung etwas schwieriger, was man 

am Beispiel Norwegens und Islands deutlich wird. Die volle Einbindung in alle Arbeitsgruppen des 

Rates ist nämlich nur den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten vorbehalten. Irland, Kroatien, Norwegen 

und Island können an wichtigen Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe PROCIV nur nach vorheriger 

Einladung teilnehmen.  

6.3. Fallbeispiel - Libyen 

Im Zuge der Aufstände und Revolutionen im Nahen Osten, erreichte die Protestwelle nach Tunesien, 

Ägypten und Yemen Mitte Februar dieses Jahres, auch Libyen. Die daraus resultierenden Kämpfe 

gegen den brutalen und unnachsichtigen Diktator Muammar Ghaddafi halten die Welt bis heute, fast 

fünf Monate nach Ausbruch der Kämpfe, in Atem. In den ersten Wochen kam es aufgrund der 

Unruhen zu Massenfluchten aus Libyen. Hinsichtlich dieses Umstands koordinierte die EU im 

Rahmen des Katastrophenschutzes in erster Linie Evakuierungs- und Repatriierungsmissionen. Das 

MIC unterstützte die Mitgliedstaaten seit dem 23.02.2011 zunächst dabei, ca. 5800 EU-Bürger aus 

dem Krisengebiet zu evakuieren
91

. Aktiviert wurde das MIC aber nicht durch die libysche Regierung, 

                                                           
90 1998 trat unter anderem auch das norwegische Amt für Zivilschutz und Notfallplanung dem IHP bei. Siehe 
dazu http://www.ihp.nu/about/background.html. 
91 bŀŎƘȊǳƭŜǎŜƴ ƛƳ ƭŜǘȊǘŜƴ α[ƛōȅŀ CŀŎǘǎƘŜŜǘά ŘŜǊ D5 9/IhΣ ŀǳŎƘ ƻƴƭƛƴŜ ǳƴǘŜǊ 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/libya_factsheet.pdf. 

http://www.ihp.nu/about/background.html
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/libya_factsheet.pdf
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was infolge des Konflikthergangs logisch schlussfolgern ließe, sondern durch die ungarische 

Ratspräsidentschaft. Eine zweite Aktivierung folgte, dann nach der ersten im Allgemeinen 

erfolgreichen Evakuierung der EU-Bürger, durch das IOM (International Organization for Migration) 

durch die Anforderung von Hilfe bei der Repatriierung von Flüchtlingen aus Drittstaaten. Laut 

„Reliefweb“, der Internetseite der VN mit aktuellen Informationen zu humanitären Katastrophen 

weltweit, flüchteten bislang (Stand 30.06.) über eine Million Menschen aus Libyen, die große 

Mehrheit davon (ca. 900.000 Menschen) aus Drittstaaten. Das MIC leistete dabei, gemäß den Angaben 

der Kommission (Stand Ende Mai), koordinative Hilfe bei der Evakuierung von über 31.000 

Flüchtlingen in ihre jeweiligen Heimatländer. Die Koordination erfolgte hinsichtlich des Einsatzes von 

bereitgestellten Flugzeugen der EU-Mitgliedstaaten, die als Transportmittel verwendet wurden.  

 

Dieses Fallbeispiel eignet sich sehr gut, um mehrere Trends des EU-Katastrophenschutzes 

aufzuzeigen. Erstens handelt es sich hierbei um eine komplexe Notfallsituation außerhalb der EU. Der 

EU-Katastrophenschutz wird in den letzten Jahren immer häufiger, sowohl bei komplexen 

Notfallsituationen, als auch außerhalb Europas eingesetzt. Zweitens war die Einsatzzeit bzgl. der 

Evakuierung von EU-Bürgern von kurz und effektiv, der zweite Einsatz dauerte unwesentlich länger. 

Nach einer ersten Unterstützungswelle von Seiten der EU-Mitgliedstaaten, bei der elf MS- koordiniert 

durch das MIC- Transport und Logistik beisteuerten, sah sich das IOM aufgrund der akuten Lage am 

06.04. gezwungen, weitere Unterstützung anzufordern. Dies stellte eine weitere finanzielle und 

logistische Belastung für die EU und ihre Mitgliedstaaten dar
92

 und steht beispielhaft für die immer  

häufigere Verlängerung von Katastrophenschutzeinsätzen der EU.  

Drittens wurde am Beispiel Libyen deutlich, welche Gefahren der Einsatz von militärischen Mitteln 

im Katastrophenschutz, insbesondere bei komplexen Notfallsituationen mit Kampfhandlungen, bergen 

kann. Für die Evakuierung von EU-Bürgern setzten zahlreiche Länder, u.a. auch Deutschland, 

mitunter große Militärmaschinen mit bewaffneten Soldaten ein. Im Falle Deutschlands ging dabei 

alles gut. Allerdings löste dieser Einsatz Kritik bei der Opposition aus, die die Verhältnismäßigkeit der 

bewaffneten Befreiungsaktionen in Frage stellten und letztlich die allgegenwärtige 

Gesundheitsgefährdung der Evakuierten anmahnten. Die Linksfraktion im Bundestag stellte 

diesbezüglich am 09.03., nachträglich eine Anfrage an die Bundesregierung
93

.      

Bei einem niederländischen Evakuierungseinsatz verlief eine Operation nicht planmäßig. Am 03.03. 

drei niederländische Marinesoldaten während einer Helikopter-Evakuierungsaktion in ein Gefecht mit 

Ghaddafi-treuen Truppen verwickelt und gefangen genommen
94

. Auch wenn die Soldaten neun Tage 

                                                           
92 Insgesamt 157 Flüge wurden ausgeführt, wobei die von 8 Mitgliedstaaten angeforderte Kofinanzierung über 
zehn Millionen Euro betrug. Bei 25 Millionen Euro Jahresbudget des Katastrophenschutzes für einen einzigen 
bƻǘŦŀƭƭ ŜƛƴŜ ǎŜƘǊ ōŜǘǊŅŎƘǘƭƛŎƘŜ ½ŀƘƭΦ bŀŎƘȊǳƭŜǎŜƴ ƛƳ α[ƛōȅŀ CŀŎǘǎƘŜŜǘά ŀǳŦ 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/libya_factsheet.pdf. 
93  Online nachzuschlagen unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/050/1705002.pdf. 
94  Nachzulesen u.a. in folgendem Artikel http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12633415. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/libya_factsheet.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/050/1705002.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12633415
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später freigelassen wurden und wohlbehalten in ihre Heimat zurückkehrten
95

, verdeutlicht dieser 

Zwischenfall die Gefahr des Einsatzes militärischer Mittel im Katastrophenschutz. 

7. Quo vadis EU-Katastrophenschutz 

Von der Finanzierung, über die organisatorische und praktische Ausgestaltung, bis hin zu präventiven 

Maßnahmen und dem Bedarf an Kohärenz- diese Studie beschäftigte sich mit vielerlei Fragen im 

Hinblick auf aktuelle sowie zukünftige Themen des EU-Katastrophenschutzes. Definitive Antworten, 

das haben sowohl Gespräche mit Akteuren, als auch der Besuch von hochrangigen Veranstaltungen 

gezeigt, sind selbst von den Beteiligten momentan noch nicht zu erwarten. Das Feld des 

Katastrophenschutzes ist komplex und berührt viele verschiedene politische Bereiche der EU, der 

Mitgliedstaaten und auch der internationalen Politik. Möglich ist daher meist nur das Formulieren von 

Prognosen. Im Folgenden werde ich versuchen, solche Prognosen aufzustellen. Ich werde mich dabei 

von Bereich zu Bereich durcharbeiten und nach bestem Wissen und Gewissen, jeweils kurze 

Einschätzungen zu zukünftigen Entwicklungen wagen.  

 

Einer der zentralen Punkte der Kommissionsmitteilung, ist die Zusammenführung des 

Katastrophenschutzes und der humanitären Hilfe. Sowohl die organisatorische Logik als auch die 

Meinungen, der von mir befragten Akteure aus dem Katastrophenschutzumfeld in Brüssel, bestätigen 

die Sinnhaftigkeit dieses Prozesses. Es ist normal, dass zu Beginn einer solchen Umstrukturierung 

mehr Fragen als Antworten vorhanden sind. Die interne Struktur muss sich erst konsolidieren. Die 

praktische Zusammenarbeit im Feld und deren Auswirkungen auf NROs und Zivilgesellschaft, müssen 

in eine fortwährende Beobachtung und Evaluation mit einfließen. In diesem Zusammenhang konnte 

man in den letzten Wochen den Eindruck gewinnen, dass die Kommission offen und bemüht ist, den 

Dialog mit allen involvierten Parteien zu suchen. Wenn dies kein Symptom der Anfangs- und 

Konsolidierungszeit bleibt und konsequent weitergeführt wird, besteht die reale Chance, dass die 

Zusammenführung, vor allem durch die Zusammenlegung der Informationszentren, eine positive und 

wechselseitige Wirkung auf den Katastrophenschutz und die humanitäre Hilfe haben wird.  

 

Neben der nötigen Bereitschaft zur Kooperation mit der Fortschritt und Weiterentwicklung erreicht 

werden kann, müssen mehrere inhaltliche Punkte angegangen werden. In Zeiten der weltweiten 

Wirtschaftskrise, die die EU vor existenzielle Probleme stellt, muss die Finanzierung eines 

verbesserten Katastrophenschutzes ein zentrales Thema sein. Wenn finanzielle Ressourcen nicht in 

ausreichendem Maße verfügbar sind, wird die Weiterentwicklung, wenn überhaupt nur schleppend 

und damit nicht gemäß der bestehenden Gegebenheiten und Anforderungen gelingen. Insbesondere 

werden hierbei wohl seitens der EU-Institutionen und Arbeitsgruppen mehrere Dinge gleichzeitig 

                                                           
95  Nachzulesen u.a. in folgendem Artikel http://www.businessweek.com/news/2011-03-11/dutch-
government-says-navy-helicopter-crew-released-in-libya.html.  

http://www.businessweek.com/news/2011-03-11/dutch-government-says-navy-helicopter-crew-released-in-libya.html
http://www.businessweek.com/news/2011-03-11/dutch-government-says-navy-helicopter-crew-released-in-libya.html
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gefragt sein: Kreativität in Erkennung und Ausschöpfung möglicher (neuer) Finanzierungsquellen, 

Überzeugungskraft, vor allem gegenüber den Mitgliedstaaten sowie eine Mischung aus Hartnäckigkeit 

und Geduld in der Verfolgung dieser Aufgaben. In diesem Punkt kann man jedoch nur vorsichtig 

optimistisch sein. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation in Europa und auch wenn der 

Katastrophenschutz durch Libyen und Fukushima an Profil gewinnen sollte, werden die 

Mitgliedstaaten selbst kaum bereit sein, auf nationaler Ebene zusätzlich substantielle Summen für den 

Katastrophenschutz aufzubringen. Der EU wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als einerseits zu 

versuchen, die gegebenen Budgets innerhalb der GD ECHO zugunsten des Katastrophenschutzes 

besser anzugleichen und zum anderen weitere Finanzierungsquellen hinzuzugewinnen, wie 

beispielsweise den Privatsektor. Bei den Verhandlungen für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 

ab Januar 2014, bleibt dann nur noch die Möglichkeit, aktiver um mehr Geld für den 

Katastrophenschutz zu werben. Ob dies zum gewünschten Ergebnis und zu einer effektiv verbesserten 

Finanzierungslage für den Katastrophenschutz vor 2014 führen wird, ist unsicher. Aufgrund der stetig 

steigenden Anforderungen könnte das Jahr 2014 vielleicht schon etwas zu spät sein. 

 

Ein sehr wichtiges Dokument für die inhaltliche Weiterentwicklung des EU-Katastrophenschutzes, 

wird das des EAD sein. Ein Anhaltspunkt dafür ist die offensichtliche Erwartungshaltung, die aus fast 

allen Stellungnahmen der EU-Institutionen sowie anderen Interessensvertretern herauszulesen ist. Im 

Allgemeinen wird das Dokument eine erste offizielle Antwort darauf gegeben, wie der EAD die 

grundsätzliche Zusammenarbeit mit der neu strukturierten GD ECHO sieht. Dabei wird im Detail 

besonders die Vorstellung des EAD hinsichtlich der Art und Weise der zivil-militärischen Kooperation 

im Katastrophenschutz interessieren. Der EAD scheint nach eigenen Aussagen und nach Aussagen der 

Kommission, bei gemeinsamen Veranstaltungen willens, positiv und unter Vermeidung von 

Dopplungen mit der GD ECHO zusammenzuarbeiten. Der Teufel wird hier dennoch im Detail 

stecken. Nach häufig geäußerter Kritik am EAD innerhalb und außerhalb der EU-Institutionen, wird 

dieser bemüht sein, positive Signale auszusenden und in der Kooperation auch Zugeständnisse zu 

machen. Ganz gleich, wie die Mitteilung des EAD aussehen wird, schließlich wird von entscheidender 

Bedeutung sein, wie sich die Zusammenarbeit in der Praxis ausgestaltet. Aufgrund dessen ist es in 

diesem Falle schwierig eine Prognose zu treffen.  

 

Neben der Finanzierung, müssen nach der möglichen Verabschiedung der Kommissionsmitteilung 

noch weitere Bereiche in Angriff genommen werden, die in der jetzigen Mitteilung kaum bis gar nicht 

erwähnt werden. Einer davon ist die Prävention, der andere die Kohärenz mit anderen 

Politikbereichen. Will man sich langfristig weiterentwickeln, wird man sich verstärkt um die 

Prävention bemühen müssen. Ohne einen erhöhten Einsatz in diesem Bereich, wird sich der 

Katastrophenschutz, trotz besserer Katastrophenabwehr, weiterhin nur bedingt von einem reaktiven 

„ad-hoc“-System, hin zu einem ganzheitlichen und nachhaltigen Konzept entwickeln. Kurzfristig wird 
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Prävention, aufgrund des aktuellen Wissensstands, vor allem als Vorsorge interpretiert und ausgeführt 

werden. Kurzfristig würde damit zumindest eine Katastrophenabwehr erwirkt werden, die so effektiv 

wie möglich arbeiten kann. Mittel und langfristig jedoch führt kein Weg daran vorbei, mehr 

Ressourcen in die Wissensschöpfung und damit in die Prävention zur Verhinderung von Katastrophen 

zu setzen. Prävention ist in diesem Zusammenhang jedoch oftmals nur ein Randthema. Hier sollte die 

Kommission zugunsten präventiver Maßnahmen mit stärkerer Stimme sprechen. Dies wäre ein 

wichtiger Schritt, denn nur wenn dieser Bereich des Katastrophenschutzes an Bedeutung gewinnt, 

wird man Aussicht auf Erfolg haben. Betrachtet man die Finanzierungslage, ist einen wachsende 

Bedeutung von Prävention im Gemeinschaftsverfahren ebenso wichtig. Nur wenn dieser ein größerer 

Stellenwert zukommt, wird eventuell auch mehr Geld für dessen Entwicklung bereitgestellt werden. 

Bevor solche Signale nicht verstärkt von der EU ausgesandt werden, wird dieses Thema weiterhin 

vergleichsweise bedeutungslos bleiben. 

 

Während die Prävention in der Kommissionsmitteilung zumindest erwähnt wird, bleiben viele 

Politikbereiche, die den Katastrophenschutz wechselseitig betreffen, unbenannt. Hinsichtlich des 

Katastrophenschutzes, sollten sich die EU und ihre MS insbesondere mit dem Klima- und 

Umweltschutz befassen. Hierbei handelt es sich vor allem um Querverbindungen, die durch einen 

besseren Austausch hin zu einem klareren Verständnis des Ablaufs und der Ursachen von 

Katastrophen führen könnten und ebenso die Prävention von Katastrophen verbessern würden. Eine 

breitere Politikkohärenz des Gemeinschaftsverfahrens kann, in diesem Sinne, nur im Einklang mit der 

Prävention geschaffen werden. Daher muss man auch hier eher skeptisch sein, wie schnell und 

produktiv dieser Punkt in die Agenda des Katastrophenschutzes der EU Einzug erhält.  

 

Die internationale Kooperation mit den Vereinten Nationen wurde zwar nicht in der Problemanalyse, 

dafür aber in der Kommissionsmitteilung und in den Stellungnahmen des Rates und des EP, erwähnt. 

Dies ist absichtlich so geschehen, da ich die Ansicht vertrete, dass die Zusammenarbeit der EU nach 

außen vor allem ein Produkt ihrer internen Performanz ist. Die internationale Kooperation in diesem 

Bereich wird vor allem dann verbessert werden können, wenn beispielsweise eine effektivere 

Unterstützung im Rahmen von Transport und Logistik erfolgt und wenn die EU-Institutionen 

untereinander und mit den Mitgliedstaaten besser kooperieren und damit einheitlicher auftreten. 

Besonders der letztere Punkt ist nicht nur ein Problem, dass ausschließlich dem Katastrophenschutz 

anhaftet. Auch wenn die aktuelle Lage getrennte Schritte nicht erlaubt und gleichzeitiges Handeln 

unumgänglich macht, so muss das Hauptaugenmerk auf der internen Strukturierung des 

Gemeinschaftssystems der EU zum Katastrophenschutz mit all seinen Herausforderungen und 

Hindernissen liegen. Das dies auch so gewollt und geplant ist, lässt sich aus der 

Kommissionsmitteilung durchaus herauslesen. Da man momentan lediglich nur noch Bekundungen, 

Meinungen und Empfehlungen ausspricht, werden sich die Kommission, der Rat, das EP und die 
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Mitgliedstaaten letztlich an ihren Aussagen messen lassen müssen. Trotz der finanziellen Lage und 

anderer Herausforderungen besteht die Chance, aus der Not der steigenden Anzahl an Katastrophen, 

eine Tugend zu machen und den Katastrophenschutz sowohl für die EU-Bürger, als auch für 

notleidende Menschen auf der Welt, durch ein beherztes und mutiges Vorgehen so 

weiterzuentwickeln, dass er zu einer wirklichen Stärke der gemeinsamen EU-Politik wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

8. Anhänge 

8.1. Anhang 1 ɀ Zeitliche Verlaufstabelle MIC 
 

Verlaufspunkt (ab ï bis) Zeitrahmen Textbeleg/Quelle 

Eingang des Hilfeersuchens  

–  

Beantwortung/Angebotsabgabge  

Kein textlich/gesetzlich 

festgelegter Zeitrahmen 

- 

Weiterleitung eines Antrages des 

Hilfeersuchenden Akteurs auf 

Transportmittelunterstützung  

- 

Eingang von Anträgen der 

Mitgliedstaaten auf Gemeinschafts-

finanzierung  

Mindestens 6 und maximal 

24 Stunden nach 

Versendung der Mitteilung 

durch die Kommission 

„In der Mitteilung gemäß 

Absatz 2 setzt die Kommission 

auch die Frist fest, nach deren 

Ablauf Anträge auf eine 

Gemeinschaftsfinanzierung 

berücksichtigt werden können. 

Diese Frist beträgt höchstens 24 

Stunden ab der Mitteilung. Die 

Kommission kann diese Frist 

auf mindestens 6 Stunden 

verkürzen, wenn dies für eine 

wirksame Reaktion auf 

dringende und existenzielle 

Bedürfnisse erforderlich ist.”
96

 

Annahme des Angebots durch den 

Hilfeersuchenden Akteur  

–  

Entsendung von (modularisierten) 

Einsatzteams der EU-Mitgliedstaaten 

über das MIC 

i.d.R. maximal 12 Stunden 

  

„Die Mitgliedstaaten ermitteln 

vorab die Einsatzteams oder 

Module in ihren zuständigen 

Diensten, insbesondere in ihren 

Katastrophen-schutzdiensten 

oder anderen Notfalldiensten, 

die für Einsätze verfügbar sein 

oder sehr kurzfristig zusammen-

gestellt und binnen zwölf 

Stunden nach dem Hilfe-

ersuchen entsandt werden 

könnten.[…]“
97

 

Eintreffen der Einsatzteams vor Ort 

- 

Autarkie der Mission 

i.d.R. maximal nach 96 

Stunden = maximal nach 4 

Tagen 

„Der Zeitraum, für den die 

Autarkie bei Beginn der 

Mission zu gewährleisten ist, 

darf nicht kürzer sein als: 

a) 96 Stunden oder 

b) die in Anhang II fest-

gelegten Zeiträume für 

bestimmte Katastrophen-

schutzmodule.“
98

 

 

                                                           
96

 Siehe KOM(2007)606, EG Euratom, Artikel 4 und hier insbesondere Absatz (3). 
97

 Siehe KOM(2007)779, EG Euratom, Kapitel II, Artikel 4, Absatz (1). 
98

 Siehe KOM(2008)73, EG Euratom, Artikel 1, Punkt 2., Absatz (3). 
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8.2. Anhang 2 ɀ wichtige Stellen zu zivil-militärischer Zusammenarbeit in 

den Osloer Richtlinien 
 

- 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŅǳŦƛƎ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘŜƴ ŜƴƎƭƛǎŎƘŜƴ .ŜƎǊƛŦŦǎ αaƛƭƛǘŀǊȅ ŀƴŘ /ƛǾƛƭ 5ŜŦŜƴŎŜ !ǎǎŜǘǎ 

όa/5!ύά ƴŀŎƘ tǳƴƪǘ оΦ ŘŜǊ ŜƛƴƭŜƛǘŜƴŘŜƴ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴŜƴ: 

άa/5! ŎƻƳǇǊƛǎŜ ǊŜƭƛŜŦ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭΣ ŜǉǳƛǇƳŜƴǘΣ ǎǳǇǇƭƛŜǎ ŀƴŘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǊƻǾƛŘŜŘ ōȅ ŦƻǊŜƛƎƴ 

military and civil defence organizations for IDRA. Further, for the purpose of this project, civil 

defence organization means any organization that, under the control of a Government, 

performs the functions enumerated in paragraph 61 of Additional Protocol I to the Geneva 

Conventions of 1949. When these forces are under UN control they are referred to as UN 

a/5!Φέ 

- 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ .ŜƎǊƛŦŦŜǎ άƭŀǎǘ ǊŜǎƻǊǘέ ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛt der Verwendung militärischer 

Mittel im humanitären Kontext nach Punkt 5. der einleitenden Definitionen: 

αMilitary and civil defence assets should be seen as a tool complementing existing relief 

mechanisms in order to provide specific support to specific requirements, in response to the 

acknowledged "humanitarian gap" between the disaster needs that the relief community is 

being asked to satisfy and the resources available to meet them. Therefore, foreign military 

and civil defence assets should be requested only where there is no comparable civilian 

alternative and only the use of military or civil defence assets can meet a critical 

humanitarian need. The military or civil defence asset must therefore be unique in capability 

and availability. However, foreign civil protection assets, when civilian in nature and 

respecting humanitarian principles, can provide an important direct and indirect contribution 

to humanitarian actions based on humanitarian needs assessments and their possible 

advantages in terms of speed, specialisation, efficiency and effectiveness, especially in the 

early phase of relief response. The use of civil protection assets should be needs driven, 

complementary to and coherent with humanitarian aid operations, respecting the overall 

coordiƴŀǘƛƴƎ ǊƻƭŜ ƻŦ ǘƘŜ ¦bΦέ 

- Artikel 24 der Osloer Richtlinien zur komplementären Natur von militärischen Mitteln im 

humanitären Kontext: 

αMilitary and civil defence assets should be seen as a tool complementing existing relief 

mechanisms in order to provide specific support to specific requirements, in response to the 

acknowledged "humanitarian gap" between the disaster needs that the relief community is 

ōŜƛƴƎ ŀǎƪŜŘ ǘƻ ǎŀǘƛǎŦȅ ŀƴŘ ǘƘŜ ǊŜǎƻǳǊŎŜǎ ŀǾŀƛƭŀōƭŜ ǘƻ ƳŜŜǘ ǘƘŜƳΦέ 


